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Journalistische Datenverarbeitung stellt für die Harmonisierung des Datenschutzes in Europa 
eine Herausforderung dar. Das liegt daran, dass für die datenschutzrechtliche Regulierung jour-
nalistischer Datenverarbeitung sowohl Grundrechtsabwägungen vorzunehmen als auch die 
Kompetenzverteilungen zwischen EU und Mitgliedstaaten zu klären sind. Dieser Artikel erläu-
tert, wie die EU, die europäischen Mitgliedstaaten und deren Aufsichtsbehörden diese Aufgaben 
in der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und durch deren Implementation gelöst haben 
und welche Probleme bisher nicht gelöst werden konnten. Daraus lassen sich Schlüsse über 
mögliche Entwicklungspfade für die datenschutzrechtliche Regulierung in den Medien ziehen. 

 
Zwei Konfliktlinien durchziehen die europäische Regulierung des Datenschutzes in den Medien: Zum einen 
stehen das Recht auf den Schutz personenbezogener Daten und das Recht auf freie Meinungsäußerung und 
Informationsfreiheit in einem Spannungsverhältnis zueinander; zum anderen stehen die Kompetenzen der 
Europäischen Union denen der Mitgliedstaaten gegenüber. 

Das Recht auf den Schutz personenbezogener Daten ist in der Europäischen Union ein Grundrecht (Art. 8 
GRCh, Art. 16 AEUV, Art. 39 EUV). Die Gewährleistung dieses Rechts ist erforderlich, um individuelle Selbst-
bestimmung gegenüber staatlichen oder auch privaten Akteuren zu verteidigen und somit demokratische 
Teilhabe zu ermöglichen. Gleiches gilt für das Recht auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit, 
das ebenfalls ein europäisches Grundrecht ist (Art. 11 GRCh). Eine besonders große gesellschaftliche Bedeu-
tung kommt diesem Recht im Zusammenhang mit den Medien zu, deren Aufgabe es ist, durch ihre Berichter-
stattung eine demokratische Kontrollfunktion wahrzunehmen und zur öffentlichen Meinungsbildung beizu-
tragen. Zu Konflikten zwischen beiden Rechten kann es kommen, weil das Recht auf den Schutz personenbe-
zogener Daten durch die Einschränkung des Zugriffs zu und die Verbreitung von Informationen gewährleistet 
wird, das Recht auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit Zugriff auf und Verarbeitung von In-
formationen aber voraussetzt. Um beide Rechte miteinander in Einklang zu bringen, ist eine Abwägung not-
wendig. Gesetzgeber begegnen diesem Spannungsverhältnis in der Regel, indem sie Medien Ausnahmen von 
datenschutzrechtlichen Vorgaben gewähren. Diese Ausnahmen sind in Deutschland auch als Medienprivileg 
bekannt. 

Gesetzgebung mit dem Ziel, das Recht auf den Schutz personenbezogener Daten zu gewährleisten, gehört 
zum Kompetenzbereich der Europäischen Union (Art. 16 AEUV, Art. 39 EUV). Da, wo auf europäischer Ebene 
Gesetze zum Datenschutz erlassen werden, dürfen Mitgliedstaaten keine nationalen Gesetze erlassen, die 
den europäischen widersprechen. Die Gewährleistung der Medienfreiheit bzw. des Rechts auf freie Meinungs-
äußerung und Informationsfreiheit liegt dagegen nicht explizit im Kompetenzbereich der Europäischen Union. 
Zwar werden Gesetze mit sowohl ökonomischer als auch medienpolitischer Dimension auch auf EU-Ebene 
verabschiedet; die Gesetzgebungskompetenz für Kulturpolitik, die bei der Gewährleistung des Rechts auf 
freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit im Vordergrund steht, liegt jedoch bei den Mitgliedstaaten. 
Es ist somit nicht eindeutig festgelegt, ob die EU oder die Mitgliedstaaten für die Ausgestaltung des Medien-
privilegs zuständig sind. 

Beide Konfliktlinien treten in der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zutage, die den Datenschutz in der 
EU stärken und harmonisieren soll, zugleich aber weitgehende Ausnahmen für die journalistische Datenver-
arbeitung durch die Mitgliedstaaten unterstützt. Um festzustellen, ob der Ausgleich zwischen Rechten und 
Kompetenzen gelungen ist, ist es erforderlich, nicht nur die Vorgaben der DSGVO zu analysieren, sondern 
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auch deren Umsetzung in nationales Recht und die Praxis der Aufsichtsbehörden nachzuverfolgen. Dazu er-
läutere ich zunächst den europäischen Rechtsrahmen, innerhalb dessen die nationalen Gesetzgeber den Gel-
tungsbereich datenschutzrechtlicher Vorgaben für die Datenverarbeitung zu journalistischen Zwecken defi-
nieren und Aufsichtsbehörden zu deren Überwachung einrichten. Die konkrete Ausgestaltung des nationalen 
Datenschutz- und Medienrechts in den Mitgliedstaaten beschreibe ich im zweiten Abschnitt. Die Aufsichts-
praxis der nationalen Aufsichtsbehörden sind im dritten Abschnitt skizziert. Dabei zeigt sich, dass vier Prob-
lemfelder die europäische Regulierung des Datenschutzes in den Medien auch nach Einführung der DSGVO 
prägen. Im vierten Abschnitt diskutiere ich, welcher Handlungsbedarf sich daraus ergibt, und gebe einen Aus-
blick auf mögliche Entwicklungspfade. Schließlich ziehe ich im fünften Abschnitt ein Resümee. 

1. Europäischer Rechtsrahmen 
Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) regelt die Verarbeitung personenbezogener Daten. Als Verord-
nung gilt sie – anders als die Datenschutzrichtlinie, die 2018 durch die DSGVO abgelöst wurde und erst nach 
Umsetzung durch die EU-Länder galt – unmittelbar in den Mitgliedstaaten und verfolgt somit das Ziel, den 
Datenschutz EU-weit1 einheitlich zu regeln. Dennoch unterstützt die DSGVO nationale Besonderheiten in zwei 
für den Datenschutz in den Medien bedeutsamen Fällen: Einerseits sind die nationalen Gesetzgeber durch 
eine Öffnungsklausel in Art. 85 DSGVO angehalten, die rechtlichen Vorgaben für die Datenverarbeitung zu 
journalistischen Zwecken anzupassen. Ihre Aufgabe ist es also, das Medienprivileg auszugestalten. Anderer-
seits haben die Länder, in denen die DSGVO gilt, deren Einhaltung zu gewährleisten, indem sie nationale 
Aufsichtsbehörden einsetzen. Insgesamt bleiben damit die meisten Vorgaben für den Datenschutz in den 
Medien auf EU-Ebene nach Einführung der DSGVO unverändert und zentrale Problemfelder mit Auswirkung 
für die Implementation in den Mitgliedstaaten bleiben bestehen. 

1.1. Öffnungsklausel für journalistische Datenverarbeitung 

Anpassungen des Anwendungsbereichs der DSGVO für journalistische Datenverarbeitung sind notwendig, 
weil deren zentrale Vorgaben das Recht auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit und insbeson-
dere die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten erheblich einschränken könnten. Grundsätzlich umfasst 
der Geltungsbereich der DSGVO jedoch auch Datenverarbeitung zu journalistischen Zwecken. Eine allge-
meine Ausnahme von datenschutzrechtlichen Vorgaben ist insoweit nicht vorgegeben.2 Auch ein Rechtsaus-
gleich wurde nicht innerhalb der DSGVO vorgenommen. Einzig das Recht auf Löschung personenbezogener 
Daten gilt explizit nicht, wenn die Verarbeitung „zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und 
Information“ erforderlich ist (Art. 17 Abs. 3 lit. a DSGVO). Stattdessen sieht Art. 85 vor, dass die Mitgliedstaa-
ten Konflikte zwischen dem Recht auf Datenschutz und dem Recht auf Freiheit der Meinungsäußerung und 
Informationsfreiheit durch nationale Gesetzgebung in Einklang bringen. Dazu sollen sie Ausnahmen oder Ab-
weichungen von Teilen der DSGVO für Datenverarbeitung zu journalistischen Zwecken in Rechtsvorschriften 
festlegen. 

Ausnahmen und Abweichungen für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu journalistischen Zwecken 
sind ausdrücklich für Kapitel II bis VII sowie Kapitel IX DSGVO vorgesehen, wenn sie für den Rechtsausgleich 
erforderlich sind (Art. 85 Abs. 2 DSGVO). Diese Kapitel umfassen zentrale Vorgaben der DSGVO: Grundsätze 
der Datenverarbeitung, z. B. die Zweckbindung oder Speicherbegrenzung; Betroffenenrechte, z. B. das Recht 
auf Auskunft, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung; Pflichten der für die Verarbeitung Verant-
wortlichen, z. B. die Pflicht, Verarbeitungstätigkeiten in einem Verzeichnis zu dokumentieren, oder die Pflicht, 
die verarbeiteten Daten durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zu schützen; und 
schließlich die Aufgaben und Befugnisse der Aufsichtsbehörden, z. B. Untersuchungen über die Anwendung 

 
1 Neben den EU-Mitgliedstaaten gilt die DSGVO auch in den EWR-Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen. Großbri-

tannien hat nach dem Ausscheiden aus der EU die DSGVO in leicht abgewandelter Form in nationales Recht überführt. 
2 Allgemeine Ausnahmen sieht die DSGVO gem. Art. 2 Abs. 2 lit. c und d z. B. für die Verarbeitung personenbezogener 

Daten durch zuständige Behörden zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit oder im Rahmen ausschließlich 
persönlicher oder familiärer Tätigkeiten vor. 
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der DSGVO durchzuführen oder Verstöße zu ahnden, sowie deren Verpflichtung zu internationaler Zusam-
menarbeit. Nicht genannt ist insbesondere Kapitel VII, in dem festgelegt ist, dass Betroffene, deren perso-
nenbezogene Daten verarbeitet werden, einen Anspruch darauf haben, ihre Recht gegenüber Aufsichtsbe-
hörden, den für die Datenverarbeitung Verantwortlichen und Auftragsverarbeitern vor Gericht durch einen 
Rechtsbehelf durchzusetzen. Mindestvorschriften – etwa für grenzüberschreitende Medienarbeit, die von der 
Hochrangigen Gruppe zu Medienfreiheit und -pluralismus der Europäischen Kommission (2013, S. 3; zitiert in 
Erdos 2020, S. 154) gefordert worden waren – wurden nicht in den Gesetzesentwürfen aufgegriffen. Bei Ab-
weichungen zwischen den nationalen Gesetzen soll das Gesetz desjenigen Mitgliedstaats gelten, dem der 
Verantwortliche unterliegt (ErwG 153 S. 6 DSGVO). Die nationalen Gesetzgeber verfügen also über einen gro-
ßen Spielraum. Dieser wird noch dadurch erweitert, dass der Begriff des Journalismus nicht näher definiert 
ist. Erwägungsgrund 153 hält fest, dass er weit ausgelegt werden muss und dass Ausnahmen „insbesondere 
für die Verarbeitung personenbezogener Daten im audiovisuellen Bereich sowie in Nachrichten- und Presse-
archiven gelten“ sollen. Den Vorschlag, die im Urteil des EuGH zu Satamedia enthaltene Präzisierung zu über-
nehmen, verhinderte der Rat im Gesetzgebungsprozess (Kranenborg 2020, S. 1209).3 Mitgliedstaaten haben 
lediglich eine Mitteilungspflicht gegenüber der EU-Kommission, deren Aufgabe es ist, die Einhaltung von Uni-
onsrecht bis zur nationalen Implementierung zu überwachen und die europäische Integration voranzutreiben. 
Sie sind verpflichtet, die Kommission über alle Rechtsvorschriften, die Ausnahmen und Abweichungen defi-
nieren, zu informieren (Art. 85 Abs. 3 DSGVO). 

1.2. Aufsichtsbehörden 

Die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben zu überwachen, ist Aufgabe der nationalen Aufsichts-
behörden (Art. 57 Art. 1 lit. a DSGVO). Die DSGVO sieht starke, „völlig unabhängige“ (Art. 52 Abs. 1 DSGVO) 
Aufsichtsbehörden vor, die ein hohes Datenschutzniveau garantieren und europaweit harmonisiert durchset-
zen. Zu diesem Zweck definiert sie umfassende Aufgaben und Befugnisse sowie die Modalitäten der Zusam-
menarbeit europäischer Aufsichtsbehörden untereinander. Eingesetzt werden die Aufsichtsbehörden indes-
sen durch die Mitgliedstaaten nach nationalem Recht, das dazu ergänzende und verwaltungsrechtliche Vor-
gaben macht. 

Nationale Unterschiede sind dadurch z. B. in Bezug auf die Bestellung der Mitglieder der Aufsichtsbehörde 
möglich. Auch ist es möglich, dass mehrere Aufsichtsbehörden innerhalb eines Mitgliedstaats eingesetzt wer-
den. Unterschiede können darüber hinaus in dem Maße entstehen, in dem Mitgliedstaaten Ausnahmen von 
der DSGVO für journalistische Datenverarbeitung beschließen. Indem sie die Aufgaben oder Befugnisse der 
Behörden in diesem Bereich schwächen, können sie die in der DSGVO vorgesehene starke Position der Auf-
sichtsbehörden sowie deren Zusammenarbeit untereinander weiter einschränken. Außerdem lässt sich der 
Aufgabenbereich der Aufsichtsbehörden durch die umfassende Ausnahme von Vorgaben für Datenverarbei-
tung zu journalistischen Zwecken zusätzlich eingrenzen. 

1.3. Diskussion 

Es lassen sich vier Problemfelder identifizieren, die das Zusammenspiel zwischen europäischer und nationa-
ler Datenschutzgesetzgebung und -implementation prägen:4 (1) wie die Rechtsabwägung vorzunehmen ist; 
(2) was der räumliche Geltungsbereich der nationalen Vorgaben ist; (3) was der sachliche bzw. persönliche 
Geltungsbereich ist, d. h. was als Journalismus gilt bzw. wer von den Ausnahmen profitiert; (4) welche Rolle 
die Aufsichtsbehörden spielen. Die Problemfelder prägten die europäische Regulierung des Datenschutzes in 
den Medien bereits, als noch die EU-Datenschutzrichtlinie galt. Da sich die DSGVO in Bezug auf Vorgaben für 

 
3  Im Verordnungsentwurf der Kommission hieß es: „Die Mitgliedstaaten sollten […] Tätigkeiten als „journalistisch“ ein-

stufen, wenn das Ziel dieser Tätigkeit in der Weitergabe von Informationen, Meinungen und Vorstellungen an die Öf-
fentlichkeit besteht, unabhängig davon, auf welchem Wege dies geschieht. Diese Tätigkeiten sind mit oder ohne Er-
werbszweck möglich und sollten nicht auf Medienunternehmen beschränkt werden.“ (EU-Kommission 2012, S. 41). 

4  Ähnliche Problemfelder hat Korff (2010, S. 10ff.) in einer Studie identifiziert, die im Auftrag der EU-Kommission und 
zwei Jahre bevor diese ihren Gesetzesentwurf für die DSGVO veröffentlichte verfasst wurde. 
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Datenverarbeitung zu journalistischen Zwecken nur geringfügig von ihr unterscheidet, sind sie auch in ihr 
angelegt. 

1.3.1. Die Grundrechtsabwägung 
Da die DSGVO den Regelungsauftrag an die Mitgliedstaaten offen formuliert, lässt sie Freiraum für wenig 
spezifische und sehr heterogene nationale Gesetzgebung. Zwar formuliert die DSGVO den Auftrag im Ver-
gleich zur Datenschutz-Richtlinie, welche die Mitgliedstaaten ebenfalls aufforderte, das Medienprivileg durch 
nationale Ausnahmen von datenschutzrechtlichen Vorgaben auszugestalten, etwas eindringlicher; in Bezug 
auf einige Aspekte verliert der Regelungsauftrag aber sogar an Eindeutigkeit (Erdos 2020, 152 f.). 

Bestimmter formuliert als in der Datenschutz-Richtlinie ist der Auftrag in Art. 85 Abs. 2 DSGVO, weil dort 
explizit Rechtsvorschriften als Mittel für den Rechtsausgleich vorgesehen sind.5 Art. 9 der Datenschutz-Richt-
linie forderte allgemein nur „Abweichungen und Ausnahmen“. Außerdem wurde die Bedingung, unter der die 
Mitgliedstaaten Ausnahmen verabschieden sollen, präzisiert: In Art. 85 Abs. 2 DSGVO sind Ausnahmen ge-
fordert, „wenn dies erforderlich ist, um das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten mit der Freiheit 
der Meinungsäußerung und der Informationsfreiheit in Einklang zu bringen.“, während Art. 9 der Daten-
schutz-Richtlinie diese „nur insofern […], als sich dies als notwendig erweist“ vorsah. Diese Präzisierung ver-
deutlicht, dass beide Rechte trotz ursprünglicher Privilegierung des Rechts auf Datenschutz durch die DSGVO 
gleichwertig sind. Eine eher nachgelagerte formale Neuerung ist außerdem die Vorgabe in Art. 85 Abs. 3 
DSGVO, nach der Mitgliedstaaten die Kommission über erlassene Rechtsvorschriften und deren Änderungen 
informieren müssen. Eine solche Vorgabe enthielt zwar bereits Art. 32 Abs. 4 Datenschutz-Richtlinie, bezog 
sich dort aber allgemeiner auf die Mitteilung der Datenschutzgesetze, durch die die Richtlinie erst bindende 
Wirkung erhielt. Das und der Übergang von Richtlinie zu Verordnung könnte darauf hinweisen, dass die EU-
Kommission die nationale Gesetzgebung sorgfältiger auf Kohärenz und Vereinbarkeit mit der DSGVO unter-
suchen wird als dies noch bei der Umsetzung der Datenschutz-Richtlinie der Fall war (Kranenborg 2020, S. 
1211). 

Andererseits finden sich weder nähere Angaben dazu, wie der Ausgleich vorzunehmen ist, noch Mindestvor-
schriften in Art. 85 DSGVO. Die DSGVO konkretisiert nicht, unter welchen Voraussetzungen Ausnahmen er-
forderlich sind. Dies begünstigt eine stark variierende Ausgestaltung in den Mitgliedstaaten. Möglich sind 
sowohl sehr weitreichende Ausnahmen von datenschutzrechtlichen Vorgaben – wie Korff (2016, S. 51f.) be-
fürchtet – als auch Ausnahmen in geringem Umfang, damit also ein sehr schwaches Medienprivileg. Verbind-
liche Mindestvorschriften, die der Heterogenität nationaler Gesetze entgegenwirken könnten, sieht die 
DGSVO nicht vor. Auch die Datenschutzrichtlinie enthielt keine solchen Mindestvorschriften. Allerdings 
nannte sie unabdingbare Vorgaben – nämlich Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Datenver-
arbeitung und Kompetenzen der Aufsichtsbehörden, die es ihnen erlauben z. B. Berichte zu veröffentlichen 
oder die Justizbehörden zu befassen (ErwG 37 Datenschutzrichtlinie). Der zu Art. 85 DGSVO gehörige Erwä-
gungsgrund 153 rät nicht mehr von bestimmten Ausnahmen für die journalistische Datenverarbeitung ab 
(Erdos 2020, S. 153). Insofern fällt die DSGVO sogar hinter Datenschutzrichtlinie zurück. Ob, in welchem Um-
fang und in welcher Form Mitgliedstaaten Rechtsvorschriften umsetzen, bleibt demnach weitgehend offen. 

1.3.2. Der räumliche Geltungsbereich des Medienprivilegs 
Für den räumlichen Geltungsbereich der nationalen Ausnahmeregelungen gibt die DSGVO genauso wie die 
Datenschutzrichtlinie durch einen Erwägungsgrund das Territorialitätsprinzip vor (ErwG 18 Datenschutzricht-
linie). Demnach sind Verantwortliche den Regeln, die am Ort ihrer Hauptniederlassung gelten, unterworfen 
(Zerdick 2018, Rn. 7). Das hat den Vorteil, dass der freie Verkehr von Daten, Waren und Dienstleistungen nicht 
durch die Komplexität unterschiedlicher nationaler Gesetze eingeschränkt wird (Cole et al. 2020, S. 254f.), 
denn die Verantwortlichen, die Daten zu journalistischen Zwecken verarbeiten, müssen sich nur an die 

 
5  Heberlein (2022, S. 547) erläutert hierzu mit Verweis auf Erwägungsgrund 41, dass sich Art. 85 Abs. 2 DSGVO nicht nur 

durch von einem Parlament angenommene Rechtsakte, sondern auch durch andere klare, präzise und vorhersehbare 
Rechtsgrundlagen erfüllen lasse. 
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Gesetze desjenigen Landes halten, in dem sie niedergelassen sind. Das Territorialitätsprinzip vereinfacht prin-
zipiell auch die Arbeit der Aufsichtsbehörden, weil die Zuständigkeiten für die Aufsicht über Verantwortliche 
eindeutig sind und sich nicht überschneiden. Außerdem müssen nur die Vorgaben des jeweiligen Landes 
durchgesetzt werden. Andererseits hat diese Regelung den Nachteil, dass sie zu Forum-Shopping führen 
könnte. 6 Sie könnte also dazu führen, dass Verantwortliche Vorgaben für journalistische Datenverarbeitung 
umgehen, indem sie ihren Hauptsitz in ein Land mit stark eingeschränkten Datenschutzvorgaben oder einer 
schwachen Datenschutzaufsicht verlegen. Unklarheit könnte dann entstehen, wenn nationale Gesetzgeber – 
entgegen dem in Erwägungsgrund 153 DSGVO vorgesehenen räumlichen Geltungsbereich nationaler Gesetze 
- abweichende Regelungen vorsehen (Klar 2020, Rn. 108; Stender-Vorwachs und Lauber-Rönsberg 2022, Rn. 
39f.). 

Für Verantwortliche ohne Sitz in der EU, die sich mit einem journalistischen Angebot an Marktteilnehmer in 
einem EU-Land richten und dazu deren personenbezogene Daten verarbeiten oder die Daten in Bezug auf 
deren Verhalten in der EU verarbeiten, gelten die Ausnahmen derjenigen Länder, in denen sich die betroffe-
nen Personen befinden.7 Damit erweitert die DSGVO im Vergleich zur Datenschutzrichtlinie den Umfang, in 
dem nicht-europäische Personen der europäischen Datenschutzgesetzgebung unterworfen sein können. Da-
raus könnten sich Probleme für Verantwortliche ergeben, wie beispielsweise Betreiber von Websites in den 
USA, die sich mit journalistischen Angeboten an EU-Bürger richten und ihrem Herkunftsland sehr stark in 
ihrem Grundrecht auf freie Meinungsäußerung geschützt sind. Wie Korff (2010, S. 21) feststellt, erscheint für 
sie die Unterwerfung unter die Datenschutzgesetzte von Mitgliedstaaten mit schwachem Medienprivileg in-
akzeptabel. 

1.3.3. Der sachliche Geltungsbereich des Medienprivilegs 
Der sachliche Geltungsbereich der Regelungen für Datenverarbeitung zu journalistischen Zwecken wurde in 
der DSGVO zugunsten des Medienprivilegs erweitert, bleibt aber dennoch zu unbestimmt. Erweitert wurde 
das Medienprivileg lediglich insofern, als nationale Ausnahmen für Datenverarbeitung beschlossen werden 
sollen, die nun gem. Art. 85 Abs. 1 DSGVO „zu journalistischen“ und nicht nur, wie es in Art. 9 der Daten-
schutzrichtlinie hieß, „allein zu journalistischen“ Zwecken erfolgt. Das stellt insofern eine Verbesserung dar, 
als dies nahelegt, dass auch Verantwortliche wie Blogger, die nicht den traditionellen Medien angehören, von 
Ausnahmen profitieren können. Mehr Klarheit und Sicherheit hätte allerdings durch die Aufnahme einer prä-
ziseren Journalismusdefinition in die DSGVO erreicht werden können. 

1.3.4. Die Rolle der Aufsichtsbehörden 
Die Möglichkeit, dass die Mitgliedstaaten die Datenschutzbehörden in zu großem Maß entmachten oder ihnen 
andererseits zu viele Aufgaben und Befugnisse zugestehen, die freie journalistische Arbeit gefährden könn-
ten, räumt die DSGVO nicht aus. Ersteres Szenario versucht die DSGVO nicht durch Mindestanforderungen 
zu vermeiden. In Erwägungsgrund 37 der Datenschutzrichtlinie hieß es dagegen noch, dass Aufsichtsbehör-
den mindestens nachträgliche Zuständigkeiten wie z. B. die Befugnis, regelmäßige Berichte zu veröffentli-
chen oder die Strafverfolgungsbehörden auf Datenschutzverstöße aufmerksam zu machen, erhalten sollten.8 
Das zweite Szenario, in dem die Aufsichtsbehörden das Recht auf freie Meinungsäußerung und Informations-
freiheit zu stark beschneiden, könnte die DSGVO sogar befördern, indem sie die Aufsichtsbehörden stärkt. 

 
6  Korff (2016, S. 51) bemerkt dazu: „Does this mean that publications by a (say) UK-based publisher (or blogger) should 

benefit from relatively lax rules on privacy of “celebrities” there, even if the publication in question would be barred if 
published by a (say) French publisher, even though the UK publication is easily (and online directly) accessible from 
France? Even if the publication was French and directed at a French audience? This brief suggestion on applicable law 
is insufficient for the online environment.” 

7  Siehe Art. 3 Abs. 2 DSGVO. Der Europäische Datenschutzausschuss stellt in Leitlinien zum räumlichen Anwendungsbe-
reich der DSGVO klar, dass Verantwortliche ohne Sitz in der EU die nationalen, gemäß Art. 85 DSGVO verabschiedeten 
Gesetze derjenigen Länder befolgen müssen, an die sie ihre Angebote richten (EDSA 2019, S. 15f.). Ausnahmen von Art. 
3 sieht Art 85 Abs. 2 DSGVO nicht vor. 

8  Zusätzlich dazu waren die Aufsichtsbehörden gem. Art. 28 Abs. 3 Datenschutzrichtlinie z. B. dazu befugt, Daten-
schutzuntersuchungen durchzuführen und die Sperrung, Löschung oder Vernichtung von Daten anzuordnen. 
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Während die Datenschutzrichtlinie in Art. 28 nur wenig spezifische Vorgaben in Bezug auf die Aufgaben und 
Befugnisse von Aufsichtsbehörden machte, sind diese mit dem Übergang von Richtlinie zu Verordnung in Art. 
57 und 58 DSGVO deutlich umfangreicher und detaillierter ausgefallen. Neu sind neben der Befugnis, Geld-
bußen zu verhängen, auch die Befugnisse, Zugang zu Geschäftsräumen zu erhalten oder Benachrichtigungen 
über Datenschutzverletzungen anzuordnen. Zu den Aufgaben der Aufsichtsbehörden gehören nun u. a. die 
Durchführung von Datenschutzuntersuchungen, die Förderung und Billigung von Verhaltensregeln sowie die 
Akkreditierung von Stellen zu deren Überwachung (Art. 57 Abs. 1 lit. h, m – q DSGVO). Durch die nun verbind-
lich geltenden Vorgaben zur Einsetzung von Aufsichtsbehörden und zu deren Aufgaben und Befugnissen 
kommt es zu einer Kompetenzverschiebung hin zur Europäischen Union. Dort, wo nationale Gesetzgeber 
nicht von der Möglichkeit Gebrauch machen, diese Vorgaben für journalistische Datenverarbeitung auszuset-
zen, könnte die DSGVO Interventionen der Datenschutzbehörden begünstigen, die das Recht auf freie Mei-
nungsäußerung und Informationsfreiheit erheblich einschränken. Andererseits erlaubt die DSGVO, dass Mit-
gliedstaaten die Aufsichtsbehörden vollständig entmachten, ohne alternative Mechanismen wie eine funkti-
onierende Selbstkontrolle vorzusehen, die einen angemessenen Schutz personenbezogener Daten sicherstel-
len. Die ursprünglich in der DSGVO angelegte Kompetenzverschiebung in Richtung EU können die Mitglied-
staaten außerdem rückgängig machen, indem sie Vorgaben zur EU-weiten Zusammenarbeit zwischen den 
Aufsichtsbehörden für journalistische Datenverarbeitung aufheben. Eine solche Zusammenarbeit könnte na-
tionale Besonderheiten aufweichen. 

Der Kompetenzkonflikt zwischen der EU und den Mitgliedstaaten ist zugunsten der Mitgliedstaaten aufgelöst 
worden: Auch wenn die DSGVO grundsätzlich für sie unmittelbar gilt und damit zunächst einen starken Da-
tenschutz vorgibt, behalten die Mitgliedstaaten die Entscheidungshoheit darüber, welche datenschutzrecht-
lichen Vorgaben für journalistische Datenverarbeitung letztlich gelten. Damit liegt es an ihnen, wie das Medi-
enprivileg ausgestaltet ist. 

2. Umsetzung in der nationalen Gesetzgebung 
Die Vorstellungen darüber, wie das Recht auf den Schutz personenbezogener Daten und das Recht auf freie 
Meinungsäußerung und Informationsfreiheit gewichtet werden sollen, fallen innerhalb der EU sehr unter-
schiedlich aus. 

2.1. Gesetzgebung in Deutschland 

In Deutschland ist die Verarbeitung von personenbezogenen Daten zu journalistischen Zwecken weitgehend 
und unbedingt von den Vorgaben der DSGVO ausgenommen. Die Gültigkeit der in Art. 85 Abs. 2 DSGVO ge-
nannten Kapitel ist für die Datenverarbeitung zu journalistischen Zwecken durch Rundfunk und Presse na-
hezu vollständig aufgehoben.9 Die Verantwortlichen sind lediglich verpflichtet, einen angemessenen Schutz 
der verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen10, und unterliegen einer begrenzten Haftung11. 
Zusätzlich zu den Vorgaben der DSGVO sind sie auf das Datengeheimnis verpflichtet; sie dürfen also die 
personenbezogenen Daten, die sie zu journalistischen Zwecken verarbeiten, nicht für andere Zwecke weiter-
verarbeiten. Betroffenenrechte werden nur dann gewährt, wenn eine Berichterstattung eine betroffene Per-
son in ihrem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt. In diesem Fall hat die betroffene Person u. a. ein begrenztes 
Auskunftsrecht sowie das Recht, die Verbreitung einer Gegendarstellung verlangen. Diese Betroffenenrechte 
gelten jedoch nicht, wenn die Berichterstattung durch Unternehmen, deren Hilfs- oder Beteiligungsunterneh-
men erfolgt, die der Selbstregulierung durch den Pressekodex und der Beschwerdeordnung des Deutschen 

 
9  Siehe §§ 12 und 23 Medienstaatsvertrag (MStV) und Pressegesetze der Bundesländer. 
10 Artt. 5 Abs. 1 lit. f, 24, 32 DSGVO sind nicht ausgenommen. 
11 Art. 82 DSGVO gilt gemäß MStV und der Pressegesetze der Bundesländer nur mit der Maßgabe, dass die Haftung auf 

Schäden begrenzt ist, die durch eine Verletzung des Datengeheimnisses oder durch unzureichende Gewährleistung des 
Schutzes personenbezogener Daten entstehen. 
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Presserates unterliegen. Die Rundfunkanstalten sind zu zusätzlicher Selbstregulierung durch Verabschie-
dung eines Verhaltenskodex aufgefordert (§ 12 Abs. 1 S. 7 MStV). 

Den räumlichen und sachlichen Geltungsbereich der hier beschriebenen Ausnahmen geben der Medienstaats-
vertrag und die Pressegesetze der Länder vor. Da die Mediengesetzgebung in Deutschland föderal organisiert 
ist, gibt es mehr als 50 verschiedene, aber weitgehend übereinstimmende Regelungen des Medienprivilegs 
(Cole et al. 2020, S. 233). Der Medienstaatsvertrag definiert Ausnahmen sowohl für private und öffentlich-
rechtliche Rundfunkveranstalter und deren Hilfs- und Beteiligungsunternehmen als auch für Unternehmen 
und Hilfsunternehmen der Presse als Anbieter von Telemedien (§§ 12, 23 MStV). Maßgeblich für die Ausle-
gung des Journalismusbegriffs ist das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 01.02.2011 (Az. VI ZR 345/09), in 
dem es heißt: „Daten werden dann zu journalistisch-redaktionellen Zwecken verarbeitet, wenn die Zielrich-
tung in einer Veröffentlichung für einen unbestimmten Personenkreis besteht“. Dementsprechend können 
beispielsweise auch Betreiber von Archiven und Autorinnen, die Blogs betreiben, unter das Medienprivileg 
fallen (vgl. Fiedler 2021, Rn. 35 u. 38; Gummer 2021a, Rn. 18). Darüber hinausgehende Ausnahmen auch für 
private Meinungsäußerungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wurden bisher nicht umgesetzt.12 

Für die Aufsicht über journalistische Datenverarbeitung sehen die deutschen Medien- und Pressegesetze vier 
verschiedene Modelle vor: die Landesmedienanstalten bzw. die dort angesiedelte Mediendatenschutzbeauf-
tragten als Aufsicht über den privatrechtlichen Rundfunk, die Rundfunkdatenschutzbeauftragten als Aufsicht 
über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den Presserat als Aufsicht über die Presse und private Telemedi-
endienste wie z. B. Blogs, und schließlich die staatlichen Aufsichtsbehörden, die für Verantwortliche journa-
listischer Datenverarbeitung zuständig sind, welche keiner der zuvor genannten Aufsichtsstellen unterliegen. 
Abgesehen vom Presserat bestehen die Aufsichtskonstruktionen wiederum aus mehreren Stellen, die den 
Bundesländern bzw. den Rundfunkanstalten zugeordnet sind. 

Indem die staatlichen Aufsichtsbehörden weitgehend von der Aufsicht über journalistische Datenverarbei-
tung entbunden sind, soll die sogenannte Staatsferne gewahrt werden. Ziel dieser institutionellen Trennung 
ist es, die Möglichkeit politischer Einflussnahme auf journalistische Arbeit zu verhindern. Die Landesmedien-
anstalten, Mediendatenschutzbeauftragten und Rundfunkdatenschutzbeauftragten haben alle in Artt. 57-59 
DSGVO definierten Aufgaben und Befugnisse und übernehmen in einigen Fällen auch die Aufsicht über nicht-
journalistische Datenverarbeitung. Sie sind allerdings nicht zur internationalen Zusammenarbeit mit europä-
ischen Datenschutzbehörden verpflichtet. Die Aufgaben und Befugnisse des Presserats, der als Organ der 
freiwilligen Selbstkontrolle keine Aufsichtsbehörde im Sinne der DSGVO ist, sind durch dessen Satzung 13 fest-
gelegt: Er prüft Beschwerden und ist dafür zuständig, „die Selbstregulierung im Bereich des Redaktionsda-
tenschutzes sowie der Anlassaufsicht zu organisieren.“ Seine Abhilfebefugnisse bestehen ausschließlich aus 
der Veröffentlichung von Hinweisen, Missbilligungen oder Rügen. Insofern hat er weniger Aufgaben und Be-
fugnisse als die Aufsichtsbehörden. Gleichzeitig bezieht er sich in seinen Entscheidungen auf den Presseko-
dex, der um einen 2021 aktualisierten Leitfaden zum Redaktionsdatenschutz ergänzt wurde.14 Er enthält über 
die für journalistische Datenverarbeitung geltenden Vorgaben der DSGVO hinaus weitere verbindliche Ver-
haltensregeln und konkretisiert insoweit auch den Aufgabenbereich des Presserates. 

2.2. Nationale Gesetzgebung im EU-Vergleich 

Bei der Umsetzung von Art. 85 DSGVO in nationales Recht unterscheiden sich die Ansätze der Mitgliedstaa-
ten in zwei Dimensionen: Zum einen gelten Ausnahmen von Vorgaben der DSGVO teils unbedingt und teils 
abhängig von Abwägungsentscheidungen im Einzelfall. Zum anderen unterscheidet sich der Umfang der 

 
12 Gefordert hatte das u. a. die SPD-Bundestagsfraktion (Esken und Zimmermann 2018). Beratungen im Bundestagsaus-

schuss für Inneres und Heimat mündeten zwar in grundsätzlicher Unterstützung für zusätzliche Regelungen auf Bun-
desebene aber nicht in konkreten Regelungsvorschlägen (Deutscher Bundestag 2019). 

13 § 9 Satzung für den Trägerverein des Deutschen Presserats e. V. v. 25. Februar 1985 idF v. 16. September 2015 
14 Ziffer 8 des Kodex konkretisiert, wie das Recht auf Datenschutz und das Recht auf Informations- und Meinungsfreiheit 

bei der Veröffentlichung personenbezogener Daten zu gewichten sind. 
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Ausnahmen in den jeweiligen Mitgliedstaaten.15 Ausschließliche absolute, unbedingte Ausnahmen hat keines 
der Länder beschlossen. Häufig sehen Mitgliedstaaten für einen Teil der Datenschutzvorgaben unbedingte 
Ausnahmen vor und knüpfen andere Ausnahmen an Bedingungen. Das ist auch in Deutschland der Fall, wo 
zwar die meisten Ausnahmen absolut gelten, die Geltung von Betroffenenrechten aber an eine Bedingung 
geknüpft ist – sie gelten nur dann, wenn die Berichterstattung Persönlichkeitsrechte der betroffenen Person 
verletzt hat. In anderen Ländern sind alle Ausnahmen von Bedingungen abhängig. Diese unterscheiden sich 
darin, wie spezifisch sie sind. In einigen Ländern wie z. B. Irland sind die Bedingungen allgemein formuliert 
und gehen kaum über Art. 85 DSGVO hinaus.16 In anderen Ländern wie Griechenland sehen die nationalen 
Gesetze einen Katalog an Kriterien vor, anhand dessen die Erforderlichkeit einer Ausnahme für journalisti-
sche Datenverarbeitung zu bewerten ist. Bedingungen sind dort beispielsweise, ob die betroffene Person in 
die Datenverarbeitung eingewilligt oder die Daten selbst veröffentlich hat und ob die Verarbeitung sich auf 
das erforderliche Maß beschränkt (Art. 28 Νόμος 4624/2019). 

Der Umfang der beschlossenen Ausnahmen variiert stark zwischen den Mitgliedstaaten. Ausnahmen in be-
sonders großem Umfang enthält das nationale Datenschutzgesetz in Schweden. Dort sind prinzipiell Ausnah-
men von allen Vorgaben der DSGVO möglich (§ 7 Dataskyddslagen). Die Mehrzahl der nationalen Gesetze 
sieht zwar substanzielle Ausnahmen für journalistische Datenverarbeitung vor, behält jedoch gezielt Daten-
schutzprinzipien,17 einzelne Betroffenenrechte,18 Pflichten der Verantwortlichen und Aufgaben und Zustän-
digkeiten der Aufsichtsbehörden bei. Besonders selten sind Ausnahmen von Vorgaben, die die Pflichten der 
für die Verarbeitung Verantwortlichen betreffen. Dazu gehört z. B. die Pflicht, die Integrität und Vertraulich-
keit personenbezogener Daten durch technische und organisatorische Maßnahmen zu gewährleisten, die 
auch in Deutschland weiterhin gilt19. Die Vorgaben zur Verabschiedung von Verhaltensregeln behalten in der 
Mehrheit der Länder ebenfalls ihre Gültigkeit oder wurden sogar präzisiert (siehe unten, S. 10). Konkrete 
Vorgaben, z. B. dass die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten nur unter eng defi-
nierten Voraussetzungen gestattet ist, werden dagegen seltener beibehalten. Während viele Länder Ausnah-
men in großem Umfang beschlossen haben, sehen einige Länder keinerlei Ausnahmen in nationalen Daten-
schutzgesetzen vor. Dazu gehören Kroatien, Spanien und Ungarn. In Slowenien wurde bisher noch kein Ge-
setz zur Umsetzung der DSGVO verabschiedet. Andere Länder beziehen sich in nationalen Gesetzen nicht 
explizit auf Vorgaben der DSGVO, sondern weisen nur allgemein auf ein Medienprivileg oder Ausnahmen hin. 
Das portugiesische Datenschutzgesetz legt zum Beispiel fest, dass die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten zu journalistischen Zwecken vom Datenschutz im Sinne der DSGVO unberührt sei (Art. 24 Lei n.º 
58/2019). Während diese Formulierung sich als eher weitreichende Ausnahme interpretieren lässt, sehen 
andere nationale Gesetze explizit nur minimale Ausnahmen vor. Das slowakische Datenschutzgesetz legt als 

 
15 Die hier dargestellten Vergleiche nationaler Gesetzgebung stützen sich in erster Linie auf automatisierte oder nicht-

autorisierte Übersetzungen der jeweiligen nationalen Datenschutzgesetze sowie auf Auswertungen von David Erdos 
und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Projekt European Data Protection Laws and Freedom of Expression 
and Information an der University of Cambridge. Ergebnisse des Projekts finden sich in Erdos (2020) und auf der Pro-
jekt-Website: https://www.cipil.law.cam.ac.uk/projects/european-data-protection-laws-freedom-expression-and-infor-
mation (Stand: 12.12.2022). 

16 In Irland sind Ausnahmen nur möglich „where, having regard to the importance of the right of freedom of expression 
and information in a democratic society, compliance with the provision would be incompatible with such purposes” (Art. 
43 Abs. 1 DPA 2018 [Irland]). 

17 Die in Art. 5 DSGVO definierten Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten behalten in etwa der Hälfte 
der Staaten ihre Gültigkeit und sind in gut 20 Prozent der Staaten teilweise gültig (Erdos 2020, 164). 

18 Obwohl Betroffenenrechte in den meisten Staaten weitgehend eingeschränkt sind, sind Ausnahmen in Bezug auf man-
che Rechte seltener als auf andere. Länder, die Betroffenenrechte einschränken, verzichten z. B. selektiv auf Ausnah-
men in Bezug auf das Recht gem. Art. 12 über geltende Betroffenenrechte informiert zu werden, das Recht auf Löschung 
gem. Art. 17, das Widerspruchsrecht gem. Art. 21 und das Recht gem. Art. 22 DSGVO, nicht einer automatisierten Ent-
scheidung unterworfen zu werden. 

19 Neben den Vorgaben zu technischen und organisatorischen Maßnahmen gem. Art. 24 und 32 gehören dazu auch die 
Vorgaben zur gemeinsamen Verantwortung gem. Art. 26, zur Auftragsverarbeitung gem. Artt. 28-29 und zur Verab-
schiedung von Verhaltensregeln gem. Artt. 40-41 DSGVO. 

https://www.cipil.law.cam.ac.uk/projects/european-data-protection-laws-freedom-expression-and-information
https://www.cipil.law.cam.ac.uk/projects/european-data-protection-laws-freedom-expression-and-information
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einzige Ausnahme fest, dass keine Einwilligung als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten zu journalistischen Zwecken notwendig ist (§ 78 Abs. 2 Zákon 18/2018). Die einzige Ausnahme im 
liechtensteinischen Datenschutzgesetz betrifft das Auskunftsrecht (Art. 25 DSG). 

Der räumliche und sachliche Geltungsbereich der Ausnahmen ist in den meisten nationalen Gesetzen nicht 
näher definiert. In einigen Ländern ist die Geltung der Ausnahmen für journalistische Datenverarbeitung an 
Bedingungen geknüpft und damit der Journalismusbegriff indirekt präzisiert. In Belgien (Art. 24 Loi du 30 
juillet 2018), Estland (§ 4 IKS) und Frankreich (Art. 80 Loi informatique et libertés) z. B. gelten Ausnahmen 
nur dann, wenn journalistische Verhaltenskodizes eingehalten werden. Möglich ist auch, dass Ausnahmen in 
nationalen Gesetzen an die institutionelle Zugehörigkeit zu journalistischen Organisationen gekoppelt sind. 
Das ist in Deutschland der Fall, wo Verarbeitung nur dann der staatsfernen Aufsicht über journalistische Da-
tenverarbeitung unterworfen sind, wenn sie dem Rundfunk angehören oder sich dem Presserat anschließen. 
Auch in Dänemark profitieren nur Angehörige der Presse, des Rundfunks und der Online-Medien, die sich dem 
Presserat angeschlossen haben oder Medienförderung erhalten, von Ausnahmen über Mediendatenbanken 
(Ullitis und Schaumburg-Müller 2020, S. 330f.). In Österreich gelten alle Ausnahmen nur für Herausgeber, 
Medienmitarbeiter und Arbeitnehmer eines Medienunternehmens oder Mediendienstes (§ 9 Abs. 1 Daten-
schutz-Deregulierungsgesetz). 

Keines der anderen EU-Länder hat eine ähnlich ausdifferenzierte Aufsichtsstruktur wie Deutschland. In der 
Mehrheit der Länder ist allein die staatliche Datenschutzbehörde für die Aufsicht über journalistische Daten-
verarbeitung und die Aufsicht über die Medien insgesamt zuständig. Ausnahmen sind Dänemark, Litauen und 
Griechenland, wo die Aufsicht über journalistische Datenverarbeitung vollständig oder zumindest teilweise 
einer eigenen Stelle unterliegt. In Dänemark ist der Presserat für die Überwachung der Einhaltung der Rechte, 
die Betroffenen in Bezug auf öffentliche Mediendatenbanken zustehen, zuständig (§§ 12-15 MDL). Da dies der 
einzige Kontext ist, in dem journalistische Datenverarbeitung nicht vollumfänglich von datenschutzrechtli-
chen Vorgaben ausgenommen ist, ist der Presserat dort die einzige Aufsichtsstelle über journalistische Da-
tenverarbeitung. Der staatlichen Aufsichtsbehörde sind Mediendatenbanken lediglich zu melden, um von der 
Ausnahme profitieren zu können. In Litauen ist die staatliche Inspektorin für journalistische Ethik anstelle der 
staatlichen Aufsichtsbehörde für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu journalistischen Zwecken 
zuständig (Art. 7 Abs. 2 ADTAĮ). In Griechenland ist die Zuständigkeit nicht eindeutig im Datenschutzgesetz 
geklärt. In der griechischen Verfassung ist jedoch geregelt, dass Radio und Fernsehen allein der staatlichen 
Rundfunkaufsicht unterliegen (Art. 15 Abs. 2 Σύνταγμα). Innerhalb der staatlichen Aufsichtsbehörde in Italien 
ist die eigenständige Abteilung „für freie Meinungsäußerung und Cyber-Bullying“ für die Aufsicht über jour-
nalistische Datenverarbeitung zuständig (Erdos 2020, S. 192). 

Viele der Länder, die konkrete Ausnahmen für journalistische Datenverarbeitung festlegen, entbinden auch 
die Aufsichtsbehörden von Vorgaben zur europäischen Zusammenarbeit gemäß Kapitel VII DGSVO.20 Selte-
ner werden die allgemeinen Vorgaben zu Errichtung, Organisation, Aufgaben und Befugnissen der Aufsichts-
behörden für die Aufsicht über Datenverarbeitung zu journalistischen Zwecken eingeschränkt. Belgien und 
Finnland entziehen ihnen beispielsweise Befugnisse. Litauen und Dänemark entziehen den Aufsichtsbehör-
den darüber hinaus auch Aufgaben. Wie die Vorgaben für Verantwortliche sind auch Aufgaben und Befug-
nisse der Aufsichtsbehörden in einigen Ländern an Bedingungen geknüpft. In Bulgarien und Frankreich dür-
fen die Aufsichtsbehörden z. B. keine Untersuchungen durchführen, wenn dies den Quellenschutz gefährden 
könnte (Art. 25h (4) ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ; Art. 19 Abs. 3 Loi informatique et libertés). 
In Schweden ist das gesamte Kapitel, das die Organisation und Arbeit der Datenschutzbehörde regelt, nicht 
anwendbar, wenn dessen Umsetzung gegen das Pressefreiheitsgesetz oder das Recht auf Meinungsfreiheit 
verstoßen würde (§ 7 Dataskyddslagen). 

Im Gegensatz dazu behalten die Aufsichtsbehörden in einigen Ländern die in der DSGVO definierten Aufga-
ben und Befugnisse in vollem Umfang. Sie können also z. B. Datenverarbeitungsvorgänge verbieten oder 
Bußgelder verhängen. Einige Mitgliedstaaten haben die Aufgaben der Aufsichtsbehörden präzisiert und sogar 

 
20 Siehe dazu auch Erdos (2020, S. 174). 
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zusätzliche Aufgaben definiert (Erdos 2020, 170f.). Die britische Aufsichtsbehörde z. B. ist dazu angehalten, 
regelmäßig einen Bericht zu veröffentlichen, in dem evaluiert wird, in welchem Maße Verantwortliche, die 
Daten zu journalistischen Zwecken verarbeiten, datenschutzrechtlichen Vorgaben und Verhaltensregeln 
nachkommen (Art. 178 DPA 2018 [Großbritannien]). Zusätzlich zu der in Art. 57 Abs. 1 lit. m DSGVO vorgese-
henen Förderung von Verhaltensregeln, gehört es zu den Aufgaben der britischen und der italienischen Auf-
sichtsbehörde, aktiv an deren Ausarbeitung mitzuwirken (Art. 124 DPA 2018 [Großbritannien]; Art. 139 Codice 
della Privacy). Die italienische Aufsichtsbehörde ist darüber hinaus dazu befugt, die Datenverarbeitung im 
Falle eines Verstoßes gegen die Regeln zu untersagen. 

2.3. Diskussion 

Angesichts der geringen Veränderungen zwischen den Vorgaben von Art. 85 DSGVO und Art. 19 der Daten-
schutzrichtlinie ist es wenig verwunderlich, dass die jetzige Ausgestaltung des Medienprivilegs in den Mit-
gliedstaaten derjenigen unter der Datenschutzrichtlinie stark ähnelt.21 Dennoch lassen sich einige Änderun-
gen in der Ausgestaltung des Medienprivilegs durch die Mitgliedstaaten beobachten. 

2.3.1. Die Grundrechtsabwägung 
Einige Länder haben die DSGVO offenbar zum Anlass genommen, die Ausgestaltung des Medienprivilegs zu 
revidieren. Das Ergebnis ist, dass sich die Regelungen, wenn auch nur in geringem Maße annähern. Im Mittel 
wurde der Umfang der Ausnahmen, insbesondere in Bezug auf die Transparenzvorgaben, erweitert (Erdos 
2020, 151). Das bedeutet, dass viele der Länder, die journalistische Datenverarbeitung zuvor strengen Daten-
schutzvorgaben unterwarfen, diese nun abgeschwächt haben. Andererseits sind Ausnahmen nun seltener 
unbedingt gültig (Erdos 2020, 151). Einige der Länder, die journalistische Datenverarbeitung zuvor uneinge-
schränkt priorisierten, haben Datenschutzvorgaben damit unter Bedingungen erweitert. 

Dennoch sind einige der nationalen Gesetze auch vier Jahre nach Inkrafttreten der DSGVO nicht sorgfältig 
genug ausgearbeitet. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang Spanien, Ungarn, Kroatien und Slowenien, 
die Art. 85 DSGVO bisher nicht in nationales Recht umgesetzt haben. Aber auch das Vorgehen Portugals, in 
dessen Datenschutzgesetz nicht auf spezifische Artikel oder Kapitel der DSGVO Bezug genommen wird (Art. 
24 Lei n.º 59/2019), kann sicherlich als zu wenig sorgfältig gelten. Noch zu bewerten ist, ob auch Ausnahmen 
in sehr geringem Umfang oder pauschale Ausnahmen von nahezu allen Vorgaben der DSGVO dem Rege-
lungsauftrag in Art. 85 DSGVO gerecht werden. Da die DSGVO den Begriff der Erforderlichkeit nicht näher 
erläutert und keine Mindestvorschriften enthält, bietet sie jedoch kaum Anhaltspunkte für diese Bewertung. 
Zweifel daran, dass alle erforderlichen Ausnahmen beschlossen wurden, bestehen bei nationalen Gesetzen, 
die wie in der Slowakei oder in Liechtenstein nur einzelne Ausnahmen etwa von der Einwilligungserfordernis 
oder dem Auskunftsrecht vorsehen. 

Der Verdacht, dass der Begriff der Erforderlichkeit zu weit interpretiert wurde, liegt besonders dort nahe, wo 
Ausnahmen von Kapiteln beschlossen wurden, die in Art 85 Abs. 2 DSGVO nicht ausdrücklich genannt sind. 
Diese Sorge äußern Ullitis und Schaumburg-Müller (2020, S. 340). Sie vermuten, dass das dänische Medien-
datenbankgesetz gegen Europarecht verstößt, weil es Ausnahmen auch in Bezug auf Kapitel 8, in dem 
Rechtsbehelfe, Haftung und Sanktionen geregelt sind, vorsieht. Aber auch in Bezug auf einzelne Vorgaben 
aus den Kapiteln, die Art. 85 Abs. 2 DSGVO nennt, bestehen Zweifel an der Erforderlichkeit einer Ausnahme. 

 
21 Kontinuitäten lassen sich auch anhand verschiedener geographischer Tendenzen, Datenschutz und freie Meinungsäu-

ßerung und Informationsfreiheit zu gewichten, erklären, welche Erdos (2020, S. 175) identifiziert. Demnach gewähren 
die protestantisch geprägten nordeuropäischen Länder tendenziell ein starkes Medienprivileg. Dementsprechend sind 
die Ausnahmen von Vorgaben der DSGVO für journalistische Datenverarbeitung in Dänemark, Finnland, Island, Norwe-
gen und Schweden besonders weitgehend und tendenziell unbedingt. Aber auch Deutschland, Österreich und Polen 
sehen ein starkes Medienprivileg vor. Katholisch oder orthodox geprägte Länder bzw. Länder mit kommunistischer 
Vergangenheit in Süd- und Osteuropa tendieren Erdos zufolge dagegen dazu, den Datenschutz stärker zu gewichten. 
Entsprechend sind die Ausnahmen von Vorgaben beispielsweise in Bulgarien, Estland und Italien nur begrenzt und zu-
meist an Bedingungen geknüpft. Kroatien, Spanien und Ungarn haben dagegen keinerlei Vorgaben zur Ausnahme von 
Vorgaben der DSGVO für journalistische Datenverarbeitung verabschiedet. 
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Unverständnis gegenüber der in Schweden getroffenen Ausnahme von der Pflicht, personenbezogene Daten 
durch technische und organisatorische Maßnahmen zu schützen, äußert beispielsweise Bitiukova (2020, 26). 
Denn der effektive Schutz personenbezogener Daten vor Zugriff durch Unbefugte oder vor Verlust stehe in 
keinerlei Spannungsverhältnis zum Recht auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit. Vielmehr sei 
dies eine Voraussetzung für journalistisches Arbeiten. Ob alle in der DSGVO festgelegten Betroffenenrechte 
journalistisches Arbeiten in erheblichem Maße beeinträchtigen, ist ebenfalls umstritten. Zumindest in Bezug 
auf Datensicherheit gab die Datenschutzrichtlinie mehr Orientierung, indem sie in einem Erwägungsgrund 
einschränkte, welche Ausnahmen die Mitgliedstaaten beschließen sollten. In einer Empfehlung zur Umset-
zung der Datenschutzrichtlinie betonte die Artikel-29-Datenschutgruppe, dass Einschränkungen des Rechts 
auf Zugang zu Information und auf Berichtigung nur dann verhältnismäßig seien, wenn ein Recht auf Gegen-
darstellung und Richtigstellung nach Veröffentlichung gewährt werde (Artikel-29-Datenschutzgruppe 1997, 
S. 8f.). Auch in Deutschland wird diskutiert, ob die beschlossenen Ausnahmen von Vorgaben der DSGVO, die 
weitreichend sind und in der Regel absolut gelten, verhältnismäßig sind.22 Die zuvor genannten Bedenken 
treffen auf die deutschen Gesetze allerdings zumindest nicht zu: Es gibt keine Ausnahme von den Vorgaben 
zur Datensicherheit und die Aufsichtsbehörden sind befugt dies zu überprüfen. Die Rechte auf Information, 
Auskunft und Berichtigung sind zwar aufgehoben. Im Falle einer Persönlichkeitsrechtsverletzung können be-
troffene Personen aber die Veröffentlichung einer Richtigstellung verlangen. 

Insgesamt sind Bedenken bezüglich einer ausreichenden Sorgfalt bei der Gestaltung der verabschiedeten 
nationalen Gesetze also kein Einzelfall. In Ländern, die mehr Ausnahmen von der DSGVO zugelassen haben 
als erforderlich, könnten neben Gesetzesänderungen auch die durch die DSGVO gestärkten Verhaltensregeln 
Abhilfe leisten. 

2.3.2. Der räumliche Geltungsbereich des Medienprivilegs 
Die Sorge, dass es zu Unklarheit über den räumlichen Geltungsbereich der in den nationalen Gesetzen be-
schlossenen Ausnahmen für journalistische Datenverarbeitung kommen könnte, erweist sich bisher als un-
begründet. Die Mitgliedstaaten sind offenbar darauf bedacht, keine Konflikte zwischen nationalen Gesetzen 
entstehen zu lassen. Keines der Länder hat den räumlichen Geltungsbereich der datenschutzrechtlichen Vor-
gaben für journalistische Datenverarbeitung neu geregelt. Auch eine internationale Zusammenarbeit (jen-
seits des Europäischen Datenschutzausschusses, Art. 68 ff. DSGVO) ist unter den Aufsichtsbehörden in vielen 
Mitgliedstaaten nicht vorgesehen. 

2.3.3. Der sachliche Geltungsbereich des Medienprivilegs 
Was den sachlichen Geltungsbereich betrifft, haben viele Mitgliedstaaten keine oder problematische Konkre-
tisierungen vorgenommen. Fehlende Konkretisierungen können zu Rechtsunsicherheit führen. Wie Erdos 
(2020, S. 180) feststellt, bleibt z. B. in der Mehrheit der Länder unklar, ob und inwieweit Ausnahmen auch für 
die Verarbeitung zu Zwecken der Archivierung gelten. In Deutschland befürchtete der Deutsche Journalisten-
Verband Rechtsunsicherheit für Bildjournalistinnen und -journalisten, weil die Regelungen der DSGVO die 
Fotofreiheit wegen des ungeklärten Verhältnisses zum Kunsturhebergesetzes (KUG), welches das Recht am 
eigenen Bild schützt, einschränken könnten (Schaar und Dix 2019, S. 6f.). Dass die Vorschriften des KUG nicht 
durch die DSGVO ausgehebelt werden, wurde mittlerweile verschiedentlich - auch in der Rechtsprechung - 
festgestellt.23 

Problematischer sind aber Konkretisierungen des sachlichen Geltungsbereichs, die Art. 85 DSGVO widerspre-
chen. Dieser verpflichtet die Mitgliedstaaten ausdrücklich dazu, Ausnahmen für die Verarbeitung perso-

 
22 Bedenken in Bezug auf die Konformität der in Deutschland getroffenen Ausnahmen mit dem Europarecht äußern z. B. 

Herr und Solmecke (2018, S. 12). 
23 Geäußert haben sich dazu Vertreter des Bundesinnenministerium und Vertreter der Bundesdatenschutzbehörden 

(Schaar und Dix 2019, S. 6) sowie der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags (2020). Siehe i. Ü. Überblick zum 
Diskussionsstand bei Bienemann (2022, Rn. 32 mwN). 
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nenbezogener Daten zu journalistischen Zwecken zu verabschieden.24 Bereits 1997 stellte die Artikel-29-Da-
tenschutzgruppe (S. 8) in ihren Empfehlungen zur Umsetzung der Datenschutzrichtlinie fest, dass Ausnah-
men und Freistellungen „nicht den Medien oder Journalisten als solchen gewährt werden [können], sondern 
nur für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu journalistischen Zwecken.“ Diese Definition in Abhän-
gigkeit vom Zweck der Verarbeitung ist insbesondere deshalb wichtig, weil journalistische Inhalte zunehmend 
durch nicht-professionell arbeitende Urheber z. B. in sozialen Netzwerken verbreitet werden (Korff 2010, S. 
13). Dennoch hatten unter der Datenschutzrichtlinie einige Mitgliedstaaten Ausnahmen von der Identität der 
Verarbeiter abhängig gemacht, und auch nach Inkrafttreten der DSGVO finden sich Länder, in denen der 
Geltungsbereich der Ausnahmen nicht vom Zweck der Verarbeitung abhängt. Das ist insbesondere in Öster-
reich der Fall, wo ausschließlich Herausgeber, Medienmitarbeiter und Arbeitnehmer eines Medienunterneh-
mens oder eines Mediendienstes von Ausnahmen profitieren. Weniger eindeutig ist der Sachverhalt dort, wo 
Ausnahmen von der Unterwerfung unter eine freiwillige Selbstkontrolle abhängen. Das ist etwa in Dänemark 
der Fall, wo Verantwortliche, die nicht dem Rundfunk oder der Presse angehören und keine Medienförderung 
erhalten, nur dann Ausnahmen von datenschutzrechtlichen Vorgaben für Mediendatenbanken profitieren, 
wenn sie sich dem Presserat angeschlossen haben (Ullitis und Schaumburg-Müller 2020, S. 330f.). In Belgien 
und Frankreich gelten sämtliche Ausnahmen für journalistische Datenverarbeitung nur, sofern sich der Ver-
antwortliche den Regeln journalistischer Ethik unterworfen hat bzw. diese einhält. Das kritisiert die belgische 
Datenschutzbehörde. Sie fordert den belgischen Gesetzgeber auf, das nationale Datenschutzgesetz zu über-
arbeiten (APD/GBA o. D.). Auch in Deutschland hat die Unterwerfung unter die Selbstkontrolle durch den 
Presserat in gewisser Weise einen Einfluss auf die Geltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Durch sie 
kann die Aufsicht durch staatliche Behörden vermieden werden. Da es hier aber nur um die zuständige Auf-
sichtsstelle und nicht um die Gültigkeit datenschutzrechtlicher Vorgaben für Verantwortliche geht, fällt die-
ser Punkt etwas weniger ins Gewicht. 

2.3.4. Die Rolle der Aufsichtsbehörden 
Die Einflussmöglichkeiten der europäischen Aufsichtsbehörden variieren stark. Insgesamt haben die Mitglied-
staaten angesichts der Stärkung der Aufsichtsbehörden durch die DSGVO häufiger Ausnahmen in Bezug auf 
die Kompetenzen und Aufgaben der Aufsichtsbehörden beschlossen: Erdos (2020, S. 175) stellt fest, dass der 
Anteil der Länder, die die Kompetenzen der Aufsichtsbehörden eindeutig beschränken, sich seit der Einfüh-
rung der DSGVO verdoppelt hat. Länder, die die Kompetenzen der Aufsichtsbehörden vollständig beschnitten 
haben, könnten zu weit gegangen sein. Im Gegensatz zur Datenschutzrichtlinie macht die DSGVO dazu jedoch 
keine Angaben (siehe oben 2.2). In Deutschland könnten die Regelungen zur Datenschutzaufsicht über die 
Presse problematisch sein. Denn der Deutsche Presserat ist keine Aufsichtsbehörde im Sinne der DSGVO. 
Heberlein (2022, S. 551) bezweifelt daher, dass dieser den Anforderungen an eine unabhängige und effektive 
Datenschutzaufsicht genügt. Andererseits haben die Aufsichtsbehörden in Ländern, die ihre Aufgaben und 
Befugnisse nicht gesetzlich beschränkt oder sogar erweitert haben, unter der DSGVO größere Einflussmög-
lichkeiten auf das Medienprivileg als unter der Datenschutzrichtlinie. Das ist umso mehr der Fall, als die Län-
der, die keine Ausnahmen für Aufsichtsbehörden festlegen, meist auch auf Ausnahmen für Verantwortliche 
verzichten oder sie nur in geringem Umfang vorsehen. In diesen Ländern besteht die Gefahr, dass Aufsichts-
behörden das Medienprivileg durch ihre Aufsichtstätigkeit stärker einschränken als sich mit dem Ausgleich 
zwischen dem Recht auf Datenschutz und dem Recht auf Meinungs- und Informationsfreiheit rechtfertigen 
lässt. 

Der Spielraum der Aufsichtsbehörden ist auch davon abhängig, ob Ausnahmen absolut gelten oder an Bedin-
gungen geknüpft sind. Absolute und unbedingte Ausnahmen beschränken sie darin, einzelfallbezogene Ent-
scheidungen und Präzisierungen vorzunehmen. Dadurch wird von Beginn an ein starkes Medienprivileg ga-
rantiert. Ausnahmen an Bedingungen zu koppeln, lässt dagegen – insbesondere dann, wenn die Ausnahmen 
weit gefasst sind – einen großen Spielraum für die sukzessive Präzisierung durch Aufsichtsbehörden und 

 
24 Dass der Geltungsbereich der Ausnahmen also von der Verarbeitung und nicht der Identität der Verantwortlichen 

abhängen muss, ergibt sich außerdem aus Art. 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention, der das Recht auf freie 
Meinungsäußerung ausdrücklich jedem Menschen garantiert. 
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letztlich durch Gerichte. Sie müssen dann im Einzelfall entscheiden, ob die Bedingungen für die Ausnahmen 
erfüllt sind oder nicht. Ob und inwieweit Aufsichtsbehörden diese Aufgabe übernehmen, hängt maßgeblich 
von deren Selbstverständnis sowie vom weiteren Rechtsrahmen ab. Grundsätzlich erscheinen aber beide An-
sätze mit Art. 85 DSGVO vereinbar. 

3. Aufsichtspraxis 
Bei allen Vergleichen ist zu beachten, dass die Gesetze, durch die die Mitgliedstaaten der Verpflichtung aus 
Art. 85 nachkommen, nur einen Ausschnitt der geltenden Vorgaben ausmachen. Es sind neben diesen Geset-
zen z. B. verfassungsrechtliche Regelungen, Rechtsprechung und Selbstregulierung zu beachten. Die Auf-
sichtsbehörden entwickeln aus ihrer „hybriden Stellung“25 zwischen europäischem und nationalem Recht ein 
Selbstverständnis, setzen Prioritäten und interpretieren ihre Aufgaben und Befugnisse. Dadurch beeinflussen 
sie die tatsächliche Ausgestaltung der DSGVO in den Mitgliedstaaten. Wie groß ihr Interpretationsspielraum 
ist, hängt auch davon ab, inwieweit die nationalen Gesetzgeber Ausnahmen und Abweichungen von den Vor-
gaben der DSGVO festlegen. Um zu analysieren, wie der Ausgleich zwischen Grundrechten und Kompetenzen, 
den die DSGVO anstrebt, umgesetzt ist, muss daher auch die Praxis der Datenschutzaufsichtsbehörden be-
trachtet werden. 

3.1. Aufsichtspraxis in Deutschland 

Angesichts des weitgehenden Medienprivilegs in Deutschland sind alle Aufsichtsbehörden in ihrer Tätigkeit 
stark eingeschränkt. Abwägungsentscheidungen müssen sie nicht treffen, weil diese in Deutschland nur dann 
erforderlich sind, wenn zu entscheiden ist, ob eine von journalistischer Datenverarbeitung betroffene Person 
von Betroffenenrechten Gebrauch machen kann. Diese Abwägungsentscheidung unterliegt jedoch dem Per-
sönlichkeitsrecht und nicht dem Datenschutzrecht. Sie liegt daher nicht im Zuständigkeitsbereich der Auf-
sichtsbehörden. Anders ist dies bei der Aufsicht durch den Presserat. Wegen der verbindlichen Verhaltens-
regeln des Pressekodex, der auch persönlichkeitsrechtliche Fragen adressiert, kann er darüber entscheiden, 
ob eine Veröffentlichung das Recht auf Datenschutz verletzt, und macht von dieser Befugnis regelmäßig 
Gebrauch.26 Neben dem Pressekodex gibt es in Deutschland bisher keine Selbstregulierung für Datenverar-
beitung zu journalistischen Zwecken durch Verhaltenskodizes. 

Die geltenden datenschutzrechtlichen Vorgaben in Bezug auf die Sicherheit der journalistischen Datenverar-
beitung durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen werden bislang offenbar nur sehr zu-
rückhaltend überprüft und durchgesetzt. Von ihrer Befugnis, Datenschutzüberprüfungen durchzuführen bzw. 
Untersuchungen selbst einzuleiten, machen die Aufsichtsbehörden und der Presserat in der Regel nicht Ge-
brauch.27 Eine Ausnahme ist die Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern, die in den Jahren 2019 und 2020 
eine Untersuchung der Datenschutz- und Sicherheitskonzepte für die journalistische Arbeit der von ihr be-
aufsichtigten Rundfunkanbieter durchgeführt und diese als mangelhaft bewertet hat (Die Medienanstalten 
2019, S. 93 u. 2020, S. 48). Die Tätigkeitsberichte der Aufsichtsbehörden vermitteln den Eindruck, dass be-
sonders die Landesmedienanstalten und die Rundfunkdatenschutzbeauftragten insoweit nur auf Anfrage der 
von ihnen beaufsichtigten Verantwortlichen beratend tätig werden.28 Zudem befassen sie sich präventiv mit 
Datenverarbeitung, die nur mittelbar journalistischen Zwecken dient, wie die Nutzung von Social-Media-

 
25 Diesen Begriff verwendet Hijmas (2016, S. 364). 
26 Die Entscheidungen des Presserates können in dessen Online-Archiv unter dem Schlagwort „Privatsphäre“ eingesehen 

werden: https://recherche.presserat.info. 
27 Der Presserat gab in einer Umfrage der Alliance of Independent Press Councils of Europe (AIPCE) beispielsweise an, 

Untersuchungen nicht selbst einzuleiten, obwohl er dazu berechtigt ist. Die Ergebnisse der Umfrage sind hier abrufbar: 
https://presscouncils.eu/Council-Comparison. 

28 Beratungsanfragen beziehen sich vor allem auf geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz 
personenbezogener Daten, die zu journalistischen Zwecke verarbeitet werden (z. B. Jurčević 2021, S. 20; Neuhoff 2020, 
S. 31; Schwarze o. D., S. 18f.). Auch wenn eine Analyse der jährlich erscheinenden Tätigkeitsberichte noch keinen syste-
matischen Vergleich ermöglicht, bietet sie wichtige Einblicke in die Aufsichtspraxis der jeweiligen Behörde. 

https://recherche.presserat.info/
https://presscouncils.eu/Council-Comparison
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Seiten zum Verbreiten von journalistischen Inhalten oder die Verwendung von Cookies zur redaktionellen 
Nutzungsmessung auf Websites oder in Apps.29 Auch die staatlichen Aufsichtsbehörden beraten grundsätz-
lich Verantwortliche, die personenbezogene Daten zu journalistischen Zwecken verarbeiten. In ihren Tätig-
keitsberichten finden sich darauf jedoch kaum Hinweise, was darauf schließen lässt, dass dieser Aufgabenbe-
reich bei ihnen einen vergleichsweise geringen Stellenwert einnimmt. 

Eine Hauptaufgabe aller Aufsichtsstellen in Deutschland ist die Abgrenzung von journalistischer und nicht-
journalistischer Datenverarbeitung. Denn daraus ergibt sich der Geltungsbereich der Ausnahmen von Vorga-
ben der DSGVO. Für die staatlichen Aufsichtsbehörden besteht diese Herausforderung in erhöhtem Maße, 
weil in ihrem Aufsichtsbereich über Verantwortliche, die nicht als Teil der Presse oder des Rundfunks profes-
sionell organisiert sind, besonders oft unklar ist, ob personenbezogene Daten zu journalistischen Zwecken 
verarbeitet werden. Das kommt auch in den Tätigkeitsberichten der staatlichen Aufsichtsbehörden zum Aus-
druck. Darin beschäftigen sie sich häufig mit der Frage, unter welchen Umständen diese Personen vom Me-
dienprivileg profitieren und personenbezogene Daten, insbesondere in Form von Fotos, veröffentlichen dür-
fen. Einige der staatlichen Aufsichtsbehörden behandelten in ihren Tätigkeitsberichten auch Fragen zur Ver-
öffentlichung von Fotos, die durch das zunächst ungeklärte Verhältnis zwischen Kunsturhebergesetz und 
DSGVO aufgeworfen wurden (siehe S. 11).30 

Darüber hinaus ist die Abgrenzung zwischen journalistischer und nicht-journalistischer Datenverarbeitung 
unter Umständen auch erforderlich, um Zuständigkeitsfragen zu klären. In Deutschland, wo die Datenschutz-
aufsicht stark fragmentiert und föderal organisiert ist, können Verantwortliche aus Presse und Rundfunk der 
Aufsicht verschiedener Stellen unterliegen, je nachdem ob sie personenbezogene Daten zu journalistischen 
oder zu anderen Zwecken wie z. B. für Gehaltsabrechnungen ihrer Mitarbeiterinnen verarbeiten. 

Die Zusammenarbeit zwischen den deutschen Aufsichtsstellen ist teilweise formell organisiert. Am Austausch 
der staatlichen Aufsichtsbehörden in der Datenschutzkonferenz (DSK) nehmen Vertreter der Rundfunkda-
tenschutzbeauftragten und andere sogenannte „spezifische Aufsichtsbehörden“ (§ 18 Abs. 1 S. 4 BDSG) mit 
Gaststatus teil. Die Rundfunkdatenschutzbeauftragten arbeiten in der sogenannten Rundfunkdatenschutz-
konferenz (RDSK) zusammen. Ein institutionalisierter Austausch mit dem Presserat findet nicht statt. Ent-
sprechend der Entbindung von der Verpflichtung zu internationaler Zusammenarbeit findet kaum Austausch 
zwischen deutschen und anderen Aufsichtsstellen in Bezug auf journalistische Datenverarbeitung statt. Ver-
treter Deutschlands im Europäischen Datenschutzausschuss (EDSA) ist der Bundesdatenschutzbeauftragte. 
Ob und wie die Aufsichtsbehörden, die für den Rundfunk zuständig sind, in die Arbeit des EDSA eingebunden 
werden, ist bislang ungeklärt (Binder 2022, Rn. 85). Vereinzelt beteiligen sich jedoch auch sie an internatio-
nalen Abstimmungsprozessen. Beispielsweise beteiligte sich die RDSK an der Antwort auf einen Fragebogen 
der EU-Kommission zur Evaluation der DSGVO (Binder 2022, Rn. 80). Bilateral verständigte sich in einem Fall 
zudem auch der Medienbeauftragte für den Datenschutz bei der Bayerische Landesmedienanstalt mit der 
österreichischen Datenschutzbehörde über ein einheitliches Vorgehen (Gummer 2021b, S. 9f.). Insgesamt ist 
internationale Zusammenarbeit zwischen den Aufsichtsbehörden jedoch die Ausnahme. 

3.2. Aufsichtspraxis im EU-Vergleich 

Wie in Deutschland verhalten sich die Aufsichtsbehörden mit stark eingeschränkten Kompetenzen zurückhal-
tend. Der dänische Presserat hatte im Jahr 2020 beispielsweise erst über eine einzige datenschutzrechtliche 
Beschwerde entschieden. Dabei ging es um die Löschung eines Beitrags aus einer öffentlichen Medien-

 
29 Siehe hierzu z. B. die Tätigkeitsberichte der Landesmedienanstalt Bayern (2020) und Nordrhein-Westfahlen (2019) 

sowie des Rundfunkdatenschutzbeauftragten von BR, SR, WDR, Deutschlandradio und ZDF (2021). Die Rundfunkdaten-
schutzbeauftragten haben zu diesen Themen Empfehlungen und Orientierungshilfen veröffentlicht, die hier abrufbar 
sind: https://rundfunkdatenschutzkonferenz.de/veroeffentlichungen/. 

30 Siehe dazu die Tätigkeitsberichte des Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz (2020, S. 100ff.), der Lan-
desbeauftragten für den Datenschutz Niedersachsen (Thiel o. D., S. 179ff.), des Sächsischen Datenschutzbeauftragten 
(o. D., S. 167f.) und des Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (Hansen 2019, S. 109f.). 

https://rundfunkdatenschutzkonferenz.de/veroeffentlichungen/
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datenbank, die der Presserat unter Berufung auf das öffentliche Interesse an der Information ablehnte (Ullitis 
und Schaumburg-Müller 2020, S. 338). Eine mögliche Erklärung für die geringe Anzahl an Entscheidungen 
könnte neben der Interpretation seines Mandats auch die Anzahl an Beschwerden sein, die beim Presserat 
eingehen und diesen aktiv werden lassen. Es liegt nahe, dass datenschutzrechtliche Vorgaben dort, wo diese 
nur in sehr begrenztem Umfang gelten, weniger bekannt sind und insgesamt nur wenige Beschwerden einge-
hen. Ein weiteres Beispiel für eine zurückhaltende Aufsichtspraxis ist die schwedische Datenschutzbehörde. 
Sie darf Datenverarbeitung zu journalistischen Zwecken nur überwachen, soweit dadurch nicht gegen die 
schwedische Verfassung verstoßen wird. Diese setzt enge Grenzen für Untersuchungen und sonstige Maß-
nahmen gegenüber Verantwortlichen, die Daten zu journalistischen Zwecken verarbeiten, sowohl vor als 
auch nach Veröffentlichung.31 Die schwedische Aufsichtsbehörde interpretiert diese Grenzen in Kombination 
mit den stark eingeschränkten Vorgaben für Verantwortliche offenbar so, dass sie nicht für die Aufsicht über 
journalistische Datenverarbeitung zuständig ist. Übereinstimmend damit gab sie in einer im Jahr 2013 von 
David Erdos durchgeführten Befragung europäischer Datenschutzbehörden an, über keinerlei Aufsichtsbe-
fugnisse zu verfügen.32 

Diese Befragung zeigte allerdings auch, dass einige der europäischen Aufsichtsbehörden datenschutzrecht-
liche Vorgaben im Kontext journalistischer Datenverarbeitung durchaus in einem nennenswerten Umfang 
durchsetzen. Meist ergriffen die Behörden selektive Maßnahmen in Bezug auf Teilaspekte der geltenden Vor-
gaben wie die Veröffentlichung besonderer Datenkategorien wie die Daten von Kindern (Erdos 2020, S. 124). 
Ein Beispiel ist Bulgarien. Die dortige staatliche Aufsichtsbehörde macht von ihren uneingeschränkten Auf-
gaben und Kompetenzen in Bezug auf journalistische Datenverarbeitung regelmäßig Gebrauch. Sowohl vor 
als auch nach Einführung der DSGVO entschied sie über Beschwerden gegen die Veröffentlichung personen-
bezogener Daten. 2011 verhängte die Aufsichtsbehörde beispielsweise eine Geldstrafe gegen eine Zeitung für 
die versehentliche Veröffentlichung einer Liste von Anteilseignern eines Unternehmens mit Namen und Ge-
heimzahlen (CPDP 2011). Ein ähnlicher Fall aus dem Jahr 2020, bei dem ein Fernsehsender den Namen und 
die nationale Personenkennzahl einer Interviewpartnerin in einem Videobeitrag ausgestrahlte, zog eine An-
ordnung, zusätzliche technische und organisatorische Maßnahmen zu ergreifen, nach sich (CPDP 2020a). 
Eine Beschwerde des ehemaligen bulgarischen Innenministers gegen die Verarbeitung und Veröffentlichung 
personenbezogener Daten im Zusammenhang mit dessen Anklage wegen Bestechung, wurde dagegen für 
unbegründet befunden (CPDP 2020b). Die bulgarische Aufsichtsbehörde versteht ihr Mandat demnach weit. 
Die Bedingung, unter der sie ihre Befugnisse ausüben darf, nämlich dass sie dadurch den Quellenschutz nicht 
gefährdet, sieht man dort also in den beschriebenen Fällen als erfüllt an. Ähnlich weit versteht offenbar die 
rumänische Aufsichtsbehörde ihr Mandat. Im Jahr 2018 hatte sie Journalistinnen unter Berufung auf die 
DSGVO und unter Androhung einer Geldstrafe aufgefordert, ihr gegenüber Quellen offenzulegen.33 Das ru-
mänische Gesetz zur Implementation der DSGVO sieht grundsätzlich Ausnahmen von allen in Art. 85 Abs. 2 
DSGVO genannten Kapiteln vor, sofern die personenbezogenen Daten von der betroffenen Person selbst 
öffentlich gemacht wurden oder in engem Zusammenhang mit dem öffentlichen Status der Person bzw. einer 
öffentlichen Sache stehen (Art. 7 LEGE 190/2018). 

Verbindliche Verhaltensregeln, die explizit auf die Vorgaben der DSGVO bzw. die Ausnahmen für journalisti-
sche Datenverarbeitung Bezug nehmen und diese konkretisieren, sind bisher eine Seltenheit. Entwickelt wur-
den solche Verhaltensregeln von bzw. unter Beteiligung von staatlichen Aufsichtsbehörden bisher in Italien 
und Großbritannien, wo dies vom Gesetzgeber vorgeschrieben ist. Die britische Datenschutzbehörde hat im 
Jahr 2021 einen Entwurf für Verhaltensregeln vorgelegt, der sich an ihrem 2014 veröffentlichten Leitfaden 
orientiert und im Austausch mit Medienvertretern entstanden ist. In Italien wurden bereits 2018 

 
31 Kap. 2 Artt. 5-6 Tryckfrihetsförordningen (Pressefreiheitsgesetz) und Kap. 2 Artt. 5-6 Yttrandefrihetsgrundlag (Grund-

gesetz über die Freiheit der Meinungsäußerung). 
32 Etwa 60 Prozent der Aufsichtsbehörden gaben an, datenschutzrechtliche Vorgaben gegenüber Verantwortlichen, die 

journalistisch arbeiten, durchgesetzt zu haben (Erdos 2020, S. 124). 
33 Brief der rumänischen Datenschutzbehörde an Asociatia Rise Project vom 8.11.2018, übersetzt durch Organized Crime 

and Corruption Reporting Project, https://www.occrp.org/en/16-other/other-articles/8876-english-translation-of-the-
letter-from-the-romanian-data-protection-authority-to-rise-project. 

https://www.occrp.org/en/16-other/other-articles/8876-english-translation-of-the-letter-from-the-romanian-data-protection-authority-to-rise-project
https://www.occrp.org/en/16-other/other-articles/8876-english-translation-of-the-letter-from-the-romanian-data-protection-authority-to-rise-project
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Verhaltensregeln für journalistische Datenverarbeitung veröffentlicht, die maßgeblich auf dem journalisti-
schen Ethikkodex für den Datenschutz beruhen, der vom Rat des Journalistenordens und dem Nationalen 
Presseverband entworfen und 1998 von der Datenschutzbehörde gebilligt wurde. Insgesamt ist die Zusam-
menarbeit zwischen Organen der Selbstkontrolle und den Datenschutzbehörden jedoch eine Seltenheit. In 
den meisten Mitgliedstaaten haben Presse- bzw. Medienräte – ohne Bezugnahme auf das Datenschutzrecht 
und ohne Kooperation mit den staatlichen Aufsichtsbehörden – Vorgaben zum Schutz der Privatsphäre in 
ihre Verhaltenskodizes aufgenommen. Im Vordergrund stehen bei diesen Verhaltenskodizes wie auch bei de-
nen des deutschen Presserates fast immer Persönlichkeitsrechte im Zusammenhang mit Veröffentlichun-
gen.34 Das gilt auch für diejenigen Presseräte, die Gesetzgeber direkt oder indirekt in die Datenschutzaufsicht 
über journalistische Datenverarbeitung einbezogen haben. Dazu gehören Dänemark und Deutschland, wo die 
Presseräte teilweise die Aufgaben der Aufsichtsbehörden übernehmen, sowie Belgien und Frankreich, wo die 
Ausnahmen an die Einhaltung der Regeln journalistischer Ethik geknüpft sind. Die von den dortigen Presse-
räten veröffentlichten Verhaltenskodizes gehen in Bezug auf Vorgaben mit Datenschutzbezug nicht wesent-
lich über die der anderen europäischen Presseräte hinaus. Die Einbeziehung der Presseräte durch gesetzliche 
Regelungen hat somit, zumindest bisher, offenbar keinen entscheidenden Einfluss auf die Inhalte der Verhal-
tenskodizes gehabt. 

Wie in Deutschland ist auch in anderen Ländern mit weitreichenden Ausnahmen die Abgrenzung von journa-
listischer und nicht-journalistischer Datenverarbeitung eine zentrale Herausforderung für die Datenschutz-
behörden. Doch nicht alle Aufsichtsbehörden nehmen diese Aufgabe wahr. In einer Stellungnahme der islän-
dischen Datenschutzbehörde heißt es dazu, dass diese Aufgabe, besonders in Beschwerdefällen, in erster 
Linie im Verantwortungsbereich der Gerichte liege (Thorarensen et al. 2020). 

Obwohl in Kapitel VII DSGVO nicht alle Aufsichtsbehörden von der Verpflichtung zur Zusammenarbeit aus-
geschlossen sind, finden sich kaum Hinweise darauf, dass Abstimmungen bezüglich journalistischer Daten-
verarbeitung auf europäischer Ebene zwischen ihnen stattfinden. Bilaterale Zusammenarbeit, wie zwischen 
dem bayerischen Medienbeauftragten für den Datenschutz und der österreichischen Datenschutzbehörde 
(siehe oben, S. 14) sind eine Ausnahme. Der europäische Datenschutzausschuss (EDSA) hat eine Empfehlung 
der Artikel-29-Datenschutzgruppe zur Ausnahme von datenschutzrechtlichen Vorgaben für Datenverarbei-
tung zu journalistischen Zwecken aus dem Jahr 1997 bisher weder übernommen noch durch eigene Empfeh-
lungen ersetzt.35 Über das Vorgehen nationaler Aufsichtsbehörden in Einzelfällen kann der EDSA in der Regel 
nicht urteilen. Aus diesem Grund fiel dessen Antwort auf Beschwerden einer Europaparlamentsabgeordne-
ten36 und einer Nichtregierungsorganisation gegen das Vorgehen der rumänischen Aufsichtsbehörde (siehe 
S. 15) zurückhaltend aus. In ihren Antwortschreiben verwies die Vorsitzende des EDSA auf fehlende Kompe-
tenzen, um über den geschilderten Fall zu urteilen, und auf die Möglichkeit, die behördliche Anordnungen 
gemäß Art. 78 Abs. 1 DSGVO vor Gericht anzufechten.37 Auch die europäischen Presseräte, die eine wichtige 
Säule der Selbstregulierung in den Medien sind, arbeiten in diesem Punkt offenbar nicht intensiv zusammen. 
Im etwa 100-seitigen Projektbericht des Projekts Media Councils in the Digital Age, das u. a. von der 

 
34 Das verwundert nicht, weil die Medien- und Presseräte vornehmlich Beschwerden von betroffenen Personen über jour-

nalistische Veröffentlichungen nachgehen. Ihr Augenmerk liegt somit nicht in erster Linie auf dem Datenschutz. Damit 
übereinstimmend gab in einer Befragung, welche der belgische Presserat im Rahmen des seit 2019 laufenden Projekts 
Media Councils in the Digital Age durchführte, keiner der Presseräte an, dass Datenschutz zu seinen Hauptaufgaben 
gehört (Vereniging van de Raad voor de Journalistiek o. D.). Eine Übersicht der Verhaltenskodizes europäischer Pres-
seräte findet sich hier: https://presscouncils.eu/Council-Comparison. 

35 Leitlinien für die Aufrechterhaltung des Datenschutzes in den Medien hat dagegen der Europarat (2018) herausgege-
ben. 

36 Brief von Sophie t’Veld an den Europäischen Datenschutzausschuss vom 12.11.2018, https://www.sophieint-
veld.eu/nl/romanian-dpa-forces-journalists-to-disclose-sources-in-fraud-investigation. 

37 Brief von Andrea Jelinek an Sophie in t’Veld vom 23.01.2019, Ref: SH-423-2018, https://edpb.europa.eu/sites/default/fi-
les/files/file1/edpb_letter_on_romanian_dpa_investigation_en.pdf; Brief von Andrea Jelinek an Privacy International 
vom 23.01.2019, Ref: GG-439-2018, https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_letter_to_civil_society_ 
organisations_on_romanian_dpa_investigation_en.pdf. 

https://presscouncils.eu/Council-Comparison
https://www.sophieintveld.eu/nl/romanian-dpa-forces-journalists-to-disclose-sources-in-fraud-investigation
https://www.sophieintveld.eu/nl/romanian-dpa-forces-journalists-to-disclose-sources-in-fraud-investigation
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_letter_on_romanian_dpa_investigation_en.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_letter_on_romanian_dpa_investigation_en.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_letter_to_civil_society_organisations_on_romanian_dpa_investigation_en.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_letter_to_civil_society_organisations_on_romanian_dpa_investigation_en.pdf
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Europäischen Kommission gefördert wird, ist Datenschutz keine der dort diskutierten zentralen Herausfor-
derungen, denen sich die Presseräte gegenübersehen (Hanot und Vidal 2022). 

3.3. Diskussion 

3.3.1. Die Grundrechtsabwägung 
In welchem Umfang Aufsichtsbehörden, Datenschutzvorgaben im Bereich journalistischer Datenverarbeitung 
durchsetzen, variiert stark und lässt sich, wie zu erwarten, in erster Linie anhand des Ausmaßes, in dem 
journalistische Datenverarbeitung in den nationalen Gesetzen von datenschutzrechtlichen Vorgaben ausge-
nommen sind, voraussagen. Wie die von den Mitgliedstaaten beschlossenen Ausnahmen und die Aufsichts-
praxis vor Einführung der der DSGVO miteinander zusammenhingen, hat David Erdos (2020, 140ff.) empirisch 
analysiert. Das Ergebnis seiner Untersuchung ist, dass sich die Aufsichtsbehörden in Ländern mit weiterei-
chenden Ausnahmen tendenziell weniger häufig für die Aufsicht über journalistische Datenverarbeitung zu-
ständig sahen und seltener Maßnahmen ergriffen. Umgekehrt neigten Datenschutzbehörden dazu, sich für 
die Aufsicht über journalistische Datenverarbeitung verantwortlich zu sehen und Aufsichtsmaßnahmen zu 
ergreifen, wenn nationale Gesetze verhältnismäßig wenige oder ausschließlich an Bedingungen geknüpfte 
Ausnahmen von Datenschutz enthielten. Diese Ergebnisse stimmen mit den hier exemplarisch untersuchten 
Veröffentlichungen von Entscheidungen und Tätigkeitsberichten einzelner Aufsichtsbehörden nach Einfüh-
rung der DSGVO überein. 

Die Möglichkeit, weniger detaillierte Vorgaben durch verbindliche Verhaltensregeln für den Datenschutz zu 
präzisieren, wurde erst in wenigen Ländern ergriffen. Obwohl die Mehrzahl der Aufsichtsbehörden dazu be-
fugt ist, Verhaltensregeln zu fördern, haben sie sich bisher nur dort an deren Verabschiedung beteiligt, wo 
nationale Gesetzgeber ihren Auftrag diesbezüglich präzisiert haben. Zwar haben in den meisten Ländern 
Presse- bzw. Medienräte Verhaltensregeln für journalistische Datenverarbeitung verabschiedet; Vorgaben 
zur Einhaltung des Datenschutzes enthalten diese jedoch in der Regel nur implizit oder in geringem Maß. Eine 
intensivere Beteiligung von Datenschutzbehörden könnte dazu führen, dass der Datenschutz – dort, wo er 
nicht mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit kollidiert – stärker gewichtet wird. 
Für eine solche Ko-Regulierung durch Verantwortliche der Medien und Aufsichtsbehörden spricht sich Erdos 
aus (2020, S. 190ff.). Bisher steht dem jedoch das ungeklärte Verhältnis zwischen der Selbstkontrolle durch 
Presse- bzw. Medienräte auf der einen und staatlicher Kontrolle durch Aufsichtsbehörden im Weg. Auch ist 
zu klären, ob das in Art. 40 DSGVO vorgegebene Verfahren für die Verabschiedung von Verhaltensregeln 
geeignet ist, Regeln für journalistische Datenverarbeitung zu verabschieden, die das Recht auf freie Mei-
nungsäußerung nicht unangemessen einschränken. Alternativ oder ergänzend könnten etablierte Organisa-
tionen der freiwilligen Selbstkontrolle verpflichtet werden, ihre Verhaltensregeln in Bezug auf Datenschutz-
vorgaben zu ergänzen und entsprechend durchzusetzen. 

3.3.2. Der räumliche Geltungsbereich des Medienprivilegs 
Dass die Aufsichtsbehörden angesichts ihrer eingeschränkten Mandate, der sehr unterschiedlichen rechtli-
chen Situationen in den Mitgliedstaaten und angesichts klar abgegrenzter Zuständigkeiten kaum zusammen-
arbeiten, erscheint folgerichtig. Die DSGVO hat nicht zu einer verstärkten Zusammenarbeit geführt. Im Ge-
genteil – die Untätigkeit des EDSA im Zusammenhang mit journalistischer Datenverarbeitung weist sogar auf 
einen Abbau internationaler Zusammenarbeit in diesem Gebiet hin. Die Vorgängerorganisation des EDSA, die 
Artikel-29-Datenschutzgruppe hatte 1997 als erstes Dokument nach ihrer Gründung Empfehlungen zur Um-
setzung der Datenschutzrichtlinie veröffentlicht (Korff 2010, S. 10). Eine mögliche Erklärung für diese Ent-
wicklung ist, dass die Mitgliedstaaten den Kompetenzkonflikt über die Regulierung des Datenschutzes in den 
Medien tendenziell für sich entschieden haben. Das bedeutet allerdings nicht, dass der EDSA nicht befugt 
wäre, neue Empfehlungen herauszugeben. Genau das ist die Forderung von Befürwortern weiterer Harmoni-
sierungsanstrengungen (z. B. Korff 2016, S. 52). 
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3.3.3. Der sachliche Geltungsbereich des Medienprivilegs 
Auch vor Einführung der DSGVO war die Abgrenzung von journalistischer zu nicht-journalistischer Datenver-
arbeitung eine zentrale Herausforderung für die Datenschutzbehörden. In der von Erdos (2020, S. 127) durch-
geführter Befragung berichtete die niederländische Aufsichtsbehörde schon 2013, dass dies ihre einzige, 
wenn auch herausfordernde Aufgabe in Bezug auf journalistische Datenverarbeitung sei, weil sie für die Auf-
sicht über journalistische Datenverarbeitung nicht zuständig sei. Diese Aufgabe der Abgrenzung folgt daraus, 
dass der sachliche Geltungsbereich der Ausnahmen in der DSGVO anhand des Zwecks und nicht anhand der 
persönlichen Zugehörigkeit z. B. zu einem Medienunternehmen definiert ist. Das kann den Aufsichtsbehör-
den, insbesondere dann, wenn der Journalismusbegriff nicht näher definiert ist, einen weiten Interpretati-
onsspielraum ermöglichen. Wie die isländische Aufsichtsbehörde erklärt, können Abgrenzungsentscheidun-
gen umstritten sein und daher in die Hände der Gerichte und nicht die der Aufsichtsbehörden gehören. Nicht 
immer wird es jedoch praktikabel oder wünschenswert sein, die Gerichte in dieser Sache zuerst entscheiden 
zu lassen – etwa, wenn eine Datenschutzbehörde über die eigne Zuständigkeit entscheiden muss. Daher er-
scheint es legitim, dass Aufsichtsbehörden, wenn kein Anlass dafür besteht, dass eine Entscheidung umstrit-
ten sein könnte, zunächst Abgrenzungen vornehmen, die dann im Zweifelsfall vor Gericht anfechtbar sind. 

3.3.4. Die Rolle der Aufsichtsbehörden 
Entsprechend der unterschiedlichen Einflussmöglichkeiten, die die nationalen Gesetzgeber den Datenschutz-
behörden im Bereich der journalistischen Datenverarbeitung zugestehen, variiert auch deren Aufsichtspraxis 
stark. Einige der Aufsichtsbehörden, deren Aufgaben und Befugnisse nicht oder nur in geringem Maß einge-
schränkt sind, schöpfen ihre Aufsichts- und Sanktionsbefugnisse aus und führen beispielsweise eingehende 
Untersuchungen durch oder verhängen Geldbußen. Das kann problematisch sein, weil die Aufsichtsbehörden 
auf diese Weise beispielsweise den Quellenschutz unterwandern oder sich von Personen instrumentalisieren 
lassen könnten, die unliebsame Berichterstattung unterbinden möchten. In Ländern mit starkem Medienpri-
vileg nehmen einige der Aufsichtsbehörden dagegen selbst ihre verbleibenden Befugnisse meist nicht wahr. 
Auch das könnte Probleme mit sich bringen, wenn dadurch bei den Verantwortlichen der Eindruck entsteht, 
dass selbst die von den Gesetzgebern vorgesehenen, verbleibenden Datenschutzvorgaben für sie faktisch 
keine Gültigkeit haben. 

Die Aufsichtsbehörden stehen also, sofern sie nicht durch die nationalen Gesetze von jeglicher Zuständigkeit 
für journalistische Datenverarbeitung entbunden sind, vor einer Reihe von Herausforderungen: Sie sind häu-
fig mit wenig sorgfältig ausgearbeiteten nationalen Gesetzen konfrontiert, deren sachliche Reichweite sie 
ermitteln müssen, indem sie abgrenzen, was als journalistische Datenverarbeitung gelten kann. Dadurch, dass 
die nationalen Gesetze sich innerhalb Europas sich stark unterscheiden und viele der Aufsichtsbehörden von 
der Pflicht zu internationaler Zusammenarbeit ausgenommen sind, wird es erschwert, Ressourcen, die unter 
den Datenschutzbehörden weiterhin knapp sind, zu bündeln. Neben finanziellen und personellen Ressourcen 
geht es dabei auch um Wissen über die Besonderheiten journalistischer Datenverarbeitung, welches für eine 
effektive Datenschutzaufsicht mit gebührender Rücksicht auf das Recht auf freie Meinungsäußerung und 
Informationsfreiheit unerlässlich ist. 

4. Ausblick 
Die Darstellung der gesetzlichen Regelungen und deren Durchsetzung zeigt, dass die DSGVO auf EU-Ebene 
nicht zu einer Vereinheitlichung der Datenschutzvorgaben für Datenverarbeitung zu journalistischen Zwe-
cken geführt hat. Die Mitgliedstaaten haben ihre Kompetenzen verteidigt, indem sie z. B. Mindestvorgaben 
verhindert haben. Dennoch hat die Verabschiedung der DSGVO eine Neuverhandlung des Datenschutzes in 
den Medien angestoßen, die noch nicht abgeschlossen ist. Im Folgenden fasse ich die diskutierten Problem-
felder zusammen und zeige möglichen Handlungsbedarf auf. Anschließend gebe ich einen Ausblick darüber, 
welche Akteure den Ausgleich zwischen dem Recht auf den Schutz personenbezogener Daten und dem Recht 
auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit in Zukunft prägen könnten. 
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4.1. Die Problemfelder 

4.1.1. Die Grundrechtsabwägung 
Die Frage, wie die Abwägung zwischen dem Recht auf den Schutz personenbezogener Daten einerseits und 
dem Recht auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit andererseits vorzunehmen ist, ist durch die 
DSGVO und deren Implementierung in den Mitgliedstaaten nicht beantwortet. Die DSGVO macht nur wenig 
genaue Vorgaben für die Umsetzung in den Mitgliedstaaten und diese haben zum Teil wenig sorgfältige Ge-
setze verabschiedet. Wo zwei Grundrechte miteinander in Konflikt geraten, ist ein behutsames und kontext-
sensitives Vorgehen erforderlich, das kaum durch präzise EU-weit geltende Vorgaben zu erreichen sein 
dürfte. Allerdings erlaubt die DSGVO Ausnahmen auch in Fällen, in denen unklar ist, ob ein solcher Konflikt 
überhaupt auftritt – etwa im Fall von Anforderungen an die Sicherheit der Datenverarbeitung oder die Ver-
abschiedung von verbindlichen Verhaltensregeln als Mittel der Selbstregulierung. Verbindliche Verhaltens-
regeln, durch die die oft wenig spezifischen nationalen Gesetze präzisiert werden können, wurden auch dort, 
wo deren Förderung und Billigung zu den Aufgaben der Aufsichtsbehörden gehört, bisher selten verabschie-
det. 

4.1.2. Der räumliche Geltungsbereich des Medienprivilegs 
Das Ziel, sicherzustellen, dass der freie Verkehr von Daten in der Union nicht aus Gründen des Datenschutzes 
eingeschränkt oder verboten wird (Art. 1 Abs. 3 DGSVO), stellt die DSGVO durch das Beibehalten des Territo-
rialitätsprinzips sicher. Da bei sehr heterogenen Datenschutzgesetzen grenzüberschreitende journalistische 
Arbeit durch das ansonsten für die DSGVO gültige Marktortprinzip unterbunden werden könnte, schützt die-
ses Vorgehen das Recht auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit. Kompetenzprobleme auf-
grund von widersprüchlichen nationalen Datenschutzvorgaben für Datenverarbeitung zu journalistischen 
Zwecken oder Verantwortlichen mit mehreren Standorten, sind bisher nicht aufgetreten. Nachteilig könnte 
sich das Territorialitätsprinzip insbesondere angesichts zunehmender internationaler Verflechtungen der 
Medien für Betroffene auswirken. Da es keine Mindestvorgaben in der EU gibt, besteht die Möglichkeit, dass 
ihre Daten in Ländern, in denen journalistische Datenverarbeitung keinerlei Datenschutzvorgaben unterliegt, 
rechtmäßig verarbeitet werden. Angesichts der Fragmentierung der Vorgaben für journalistische Datenver-
arbeitung innerhalb Europas und der erheblichen Einschränkungen journalistischer Arbeit, die das alternative 
Marktortprinzip mit sich bringen würde, ist die Wahl das Territorialitätsprinzip dennoch angemessen. 

4.1.3. Der sachliche Geltungsbereich des Medienprivilegs 
Aus Art. 85 DSGVO geht eindeutig hervor, dass der Geltungsbereich des Medienprivilegs anhand des Zwecks 
der Datenverarbeitung auszurichten ist. Länder, die nationale Gesetze verabschiedet haben, in denen der 
Geltungsbereich anhand von institutionellen Zugehörigkeiten der Verantwortlichen ausgerichtet ist, versto-
ßen gegen die DSGVO. Allerdings hätte die EU dem vorbeugen können, indem sie den Journalismus innerhalb 
der DSGVO näher definiert hätte. Die meisten Mitgliedstaaten haben diese Unschärfe der DSGVO in ihren 
nationalen Gesetzen bisher nicht präzisiert. Wichtig kann eine solche Definition sein, um Rechtssicherheit 
insbesondere für diejenigen zu erwirken, die personenbezogene Daten außerhalb der etablierten Medien zu 
journalistischen Zwecken verarbeiten und die zunehmend an Bedeutung gewinnen. Eine solche Journalis-
musdefinition könnte die Aufsichtsbehörden dabei unterstützen, journalistische und nicht-journalistische Da-
tenverarbeitung voneinander abzugrenzen. Jedoch sollte von der Aufnahme einer präziseren Definition in 
die DSGVO oder in nationale Gesetze keine zu große Wirkung erwartet werden. Sie kann Abwägungsentschei-
dungen im Einzelfall durch Aufsichtsbehörden oder Gerichte nicht ersetzen und die europäische und natio-
nale Gesetzgebung bietet schon jetzt konkrete Anhaltspunkte für diese Entscheidungen. 

4.1.4. Die Rolle der Aufsichtsbehörden 
Welche Rolle die Aufsichtsbehörden in der Durchsetzung des Datenschutzes in den Medien spielen, überlässt 
die DSGVO den Mitgliedstaaten. Möglich ist sowohl, dass die Aufsichtsbehörden alle in der DSGVO vorgese-
henen Aufgaben und Befugnisse behalten, als auch deren vollständige Entbindung von der Aufsicht über 
journalistische Datenverarbeitung. Für beide Extreme gibt es Beispiele in den EU-Staaten. Die Aufsichts-
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behörden setzen die geltenden Datenschutzvorgaben entsprechend ihrer Aufgaben und Befugnisse um. Das 
bringt einerseits das Risiko mit sich, dass sie das Recht auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit 
einschränken, z. B. weil ihnen bereichsspezifische Kenntnisse über die Besonderheiten journalistischer Arbeit 
fehlen oder weil sie sich von betroffenen Personen instrumentalisieren lassen, die kritische Berichterstattung 
untergraben möchten. Andererseits verzichten Aufsichtsbehörden mit stark eingeschränkten Aufgaben und 
Befugnissen oft vollständig auf die Durchsetzung von Datenschutzvorgaben bei journalistischer Datenverar-
beitung, ohne dass z. B. verbindliche Selbstverpflichtungsregelungen existieren. Verstärkt werden diese 
Probleme durch komplexe und oft wenig sorgfältig formulierte nationale Gesetze, eine knappe Finanzierung 
der Aufsichtsbehörden sowie die eingeschränkten Möglichkeiten zum internationalen Austausch zwischen 
ihnen. 

4.2. Mögliche Entwicklungspfade 

Die Europäische Kommission verhält sich bisher abwartend. Sie bestätigt in ihrem Bericht über die Umset-
zung der DSGVO (2020, S. 8), dass die Mitgliedstaaten in der Abwägung zwischen dem Schutz personenbe-
zogener Daten und der Meinungsfreiheit zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Gleichzeitig kommt 
sie (2020, S. 17) zu dem Ergebnis, dass es für eine abschließende Bewertung der nationalen Vorschriften noch 
zu früh sei, insbesondere weil die nationalen Gesetzgebungsprozesse zur Umsetzung der DSGVO noch nicht 
vollständig abgeschlossen seien. Entsprechend beantwortete die damalige EU-Kommissarin für Justiz, Ver-
braucherschutz und Gleichstellung, Věra Jourová die Anfrage einer Europaparlamentsabgeordneten (in 
t’Veld 2019) dazu, ob die rumänische Umsetzung von Art. 85 DSGVO das Recht auf freie Meinungsäußerung 
und Informationsfreiheit ausreichend schütze. In der Antwort heißt es, dass die Kommission das rumänische 
Gesetz im Rahmen der allgemeinen Prüfung der Umsetzung der DSGVO in der EU untersuchen werde. In 
diesem Rahmen werde auch analysiert, ob der Ausgleich zwischen dem Recht auf Datenschutz und dem Recht 
auf freie Meinungsäußerung den Ausschluss ganzer Kapitel der DSGVO erfordere (Jourová 2019). 

Bisher hat die Kommission nur in Slowenien einen Verstoß gegen EU-Recht festgestellt, der unter anderem 
die Umsetzung von Art. 85 DSGVO betrifft. Da dort fast vier Jahre nach Inkrafttreten der DSGVO noch kein 
nationales Datenschutzgesetz verabschiedet wurde, hat die sie ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet 
(EU-Kommission 2022). In ihrer Begründung betont die Kommission, dass der slowenischen Aufsichtsbehörde 
bisher die Kompetenzen fehlen, die in der DSGVO vorgesehen sind. Auch ob und inwiefern die Vorgaben der 
DSGVO auf Datenverarbeitung zu journalistischen Zwecken anwendbar sind, muss der slowenische Gesetz-
geber noch klarstellen. Vor allem nutzt die Kommission aber indirekte Mittel der Einflussnahme. Sie unter-
stützt beispielsweise die Umsetzung der DSGVO im Bereich der journalistischen Datenverarbeitung finanziell 
im Rahmen eines Projekts der litauischen Inspektorin für journalistische Ethik. Ziel des Projekts ist es, u. a. 
durch Informationsmaterialien, Empfehlungen und Workshops über den Ausgleich zwischen dem Recht auf 
Datenschutz und dem Recht auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit aufzuklären (EU-Kommis-
sion o. D.). Darüber hinaus führt die EU-Kommission nach eigenen Angaben bilaterale Gespräche mit den 
nationalen Aufsichtsbehörden (EU-Kommission 2019, S. 4). Ein entschiedenes Vorgehen durch Vertragsver-
letzungsverfahren oder eine Überarbeitung von Art. 85 DSGVO, um eine Harmonisierung der unterschiedli-
chen Implementationen in den Mitgliedstaaten zu erwirken, zeichnet sich also nicht ab. 

Die Einführung der DSGVO hat eine Neuverhandlung des Medienprivilegs in der nationalen Gesetzgebung 
angestoßen. Dieser Prozess kann – wie von der EU-Kommission festgestellt – noch nicht als abgeschlossen 
angesehen werden. Nachträglich geändert wurden beispielsweise das norwegische und das österreichische 
Gesetz. Bei diesen Änderungen zeigt sich besonders deutlich, dass sich die nationalen Gesetze zur Ausgestal-
tungen des Medienprivilegs nicht notwendigerweise annähern. Während das norwegische Datenschutzgesetz 
in seiner Fassung von 2018 unbedingte Ausnahmen von den meisten Vorgaben der DSGVO vorsah, sind diese 
Ausnahmen in der geänderten Fassung von 2021 an die Bedingung geknüpft, dass sie für die Ausübung des 
Rechts auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit erforderlich sind. Dadurch können nun unter 
bestimmten Bedingungen mehr datenschutzrechtliche Vorgaben für journalistische Datenverarbeitung gel-
ten. In Österreich wurde dagegen die im Datenschutzanpassungsgesetz v. 31. Juli 2017 vorgesehene Bedingt-
heit der Ausnahmen bereits wenige Monate später, durch das am 15. Mai 2018 verabschiedete Datenschutz-



 
 
 

Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte 
 

21 
 

 

Deregulierungsgesetz aufgehoben. Dass datenschutzrechtliche Vorgaben auf journalistische Datenverarbei-
tung anwendbar sind, ist damit seltener der Fall. Gleichzeitig wurde eingeschränkt, wer von den Ausnahmen 
profitieren kann. Der Geltungsbereich wurde auf „Herausgeber, Medienmitarbeiter und Arbeitnehmer eines 
Medienunternehmens oder Mediendienste“ beschränkt. Die Gesetzgebung in Österreich zeigt also auch, dass 
es keine Garantie dafür gibt, dass nachträgliche Änderungen zu Konformität mit der DSGVO und einem sorg-
fältigeren Rechtsausgleich führen. 

Was die Harmonisierung der Vorschriften anbelangt, zeigen auch die Mitgliedstaaten geringe Ambitionen, 
Anpassungen vorzunehmen oder durchzusetzen. Auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion im deutschen 
Bundestag antwortete die Bundesregierung im Juni 2018, dass sie dem schwedischen Datenschutzgesetz, 
das sehr weitereichende Ausnahmen für journalistische Datenverarbeitung vorsieht, kritisch gegenüber-
stehe, aber keine Vertragsverletzungsklage gegen Schweden vorsehe und keine Kenntnis über die Haltung 
der Europäischen Kommission zu dieser Frage habe (Deutscher Bundestag 2018, S. 17). Ob eine solche Klage 
Erfolg hätte, wurde bereits in Frage gestellt: Eine schwedische Expertenkommission, die sich mit den Impli-
kationen der DSGVO für journalistische Datenverarbeitung beschäftigt hat, argumentierte in ihrem Ab-
schlussbericht für den Vorrang der schwedischen Verfassung, in der dem Recht auf freie Meinungsäußerung 
und Informationsfreiheit ein sehr hoher Stellenwert eingeräumt wird, vor der DSGVO. Dieser Interpretation 
widersprach dagegen die schwedische Datenschutzbehörde (Jonason 2019, 47). Auch hier treten also die 
beschriebenen Kompetenzkonflikte zutage. 

In der Praxis der Datenschutzaufsichtsstellen zeigt sich keine grundlegende Änderung seit Einführung der 
DSGVO. Die Probleme, denen sie gegenüberstanden bleiben bestehen. Von den Möglichkeiten, sich an der 
Selbstregulierung oder Ko-Regulierung zu beteiligen, haben bisher nur diejenigen Aufsichtsbehörden Ge-
brauch gemacht, die in den nationalen Datenschutzgesetzen dazu verpflichtet wurden und die auf Vorlagen 
für Verhaltensregeln zurückgreifen konnten. Angesichts der kurzen Zeit seit Inkrafttreten der DSGVO und 
der Zeit, die das Ausarbeiten von Verhaltensregeln zusammen mit Interessensvertretern aus den Medien 
erfordert, könnte sich das jedoch in Zukunft ändern. Mit verstärkter internationaler Zusammenarbeit zwi-
schen Aufsichtsbehörden ist dagegen kaum zu rechnen. Denkbar wären zukünftig auch Konflikte in Bezug 
auf Zuständigkeiten für grenzüberschreitende Datenverarbeitung, aktuell deutet jedoch wenig darauf hin. 
Weder der Europäische Datenschutzausschuss noch die Aufsichtsstellen untereinander scheinen Gründe da-
für zu sehen. 

Angesichts der Zurückhaltung der EU-Kommission, der weiterhin heterogenen und teils wenig sorgfältigen 
Gesetze sowie der daraus folgenden stark variierenden Aufsichtspraxis, könnten die nationalen und europä-
ischen Gerichte in Zukunft eine entscheidende Rolle spielen. Wie bei der Datenschutzgesetzgebung durch EU 
und Mitgliedstaaten kann es auch hier zu Kompetenzkonflikten kommen. Die Aufgabe der nationalen Gerichte 
ist es, die Aufsichtsbehörden zu ergänzen und zu kontrollieren. Die DSGVO sieht vor, dass Betroffene die ihre 
Rechte gegenüber Verantwortlichen, die ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, und gegenüber Auf-
sichtsbehörden vor Gericht durchsetzen können. Außerdem können die nationalen Gerichte auf die Gesetze, 
durch die die Mitgliedstaaten das Medienprivileg ausgestalten, Einfluss nehmen. In Österreich hat das Bun-
desverwaltungsgericht zuletzt beantragt, die Bestimmungen des österreichischen Datenschutzgesetzes, wel-
che Medienunternehmen pauschal von den Vorgaben der DSGVO ausnehmen, als verfassungswidrig aufzu-
heben. Eine Entscheidung des österreichischen Verfassungsgerichts steht noch aus (Verfassungsgerichtshof 
Österreich 2022). Ein Land, in dem das Datenschutzgesetz bereits für verfassungswidrig befunden hat, ist 
Bulgarien. Das bulgarische Verfassungsgericht erklärte einen Teil des nationalen Datenschutzgesetzes für 
ungültig, weil es einen detaillierten Katalog an Kriterien vorsah, anhand dessen die Erforderlichkeit einer 
Ausnahme für journalistische Datenverarbeitung zu bewerten war (Art. 25h Abs. 2 ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА 
ЛИЧНИТЕ ДАННИ). In der Begründung hieß es, dass die Kriterien vage und unverständlich seien. Es könne 
somit zu Selbstzensur kommen und der Aufsichtsbehörde werde ein unvorhersehbarer Ermessensspielraum 
zugebilligt. Dadurch werde das Recht auf freie Meinungsäußerung und Informations-freiheit ausgehöhlt, was 
sowohl gegen den Regelungsauftrag aus Art. 85 DSGVO als auch gegen das in Art. 4 der bulgarischen Ver-
fassung verankerte Rechtsstaatsprinzip verstoße. Abwägungsentscheidungen sollten nach Auffassung des 
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bulgarischen Verfassungsgerichts von nationalen Gerichten durchgeführt werden, die sich dabei an der Pra-
xis des Europäischen Gerichtshof (EuGH) orientieren bzw. dem EuGH Fragen im Rahmen des Vorabentschei-
dungsverfahren nach Art. 267 AEUV vorlegen sollten. Zudem solle die Selbstkontrolle durch Verabschiedung 
von Verhaltenskodizes durch Medienvertreter und gestärkt werden, um zu präzisieren, unter welchen Um-
ständen Ausnahmen von datenschutzrechtlichen Vorgaben erforderlich sind.38 Das weist auf die Bedeutung 
des EuGH hin. Dieser hat bereits durch verschiedene Entscheidungen, wenn auch zurückhaltend und vor Ein-
führung der DSGVO, Einfluss auf die Ausgestaltung des Medienprivilegs in Europa genommen. Bisherige Ur-
teile gaben Kriterien für die Beurteilung, ob eine Datenverarbeitung journalistischen Zwecken dient und da-
mit vom Medienprivileg profitiert. Die abschließende Entscheidung darüber, ob die Kriterien im konkreten Fall 
erfüllt sind, überließ der EuGH jedoch den nationalen Gerichten.39 Durch zukünftige Urteile könnte er die Har-
monisierung der europäischen Regulierung des Datenschutzes in den Medien vorantreiben. Auch der Euro-
päische Gerichtshof für Menschenechte (EGMR) hat sich in der Vergangenheit dazu geäußert, wie das Recht 
auf Datenschutz und das Recht auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit abgewogen werden 
sollten.40 Er könnte durch weitere Urteile über die Konformität von Gesetzen, Urteilen oder Entscheidungen 
in den Mitgliedstaaten mit der Europäischen Menschenrechtskonvention Einfluss auf künftige Entwicklungen 
nehmen. 

5. Fazit 
Die Ausgestaltung des Medienprivilegs liegt weitgehend in der Hand der Mitgliedstaaten, denen die DSGVO 
nur in geringem Maße Schranken setzt. Im Kompetenzkonflikt zwischen der EU und den Mitgliedstaaten ha-
ben sich somit letztere durchgesetzt. Dementsprechend ist der Ausgleich zwischen dem Recht auf Daten-
schutz und dem Recht auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit in den Ländern sehr unterschied-
lich ausgefallen. Das ist angesichts der kulturell unterschiedlichen Verständnisse und Gewichtungen dieser 
Rechte sowie der Einbettung datenschutzrechtlicher Regelungen in den Kontext nationaler Gesetze, Recht-
sprechung und Selbstregulierung zu begrüßen. Allerdings zeigen die aufgezeigten Problemfelder, dass die 
europäische Regulierung des Datenschutzes in den Medien einige Schwächen aufweist. Wie die Diskussion 
möglicher Entwicklungspfade zeigt, besteht aktuell wenig Aussicht auf grundlegende Änderung. 

Dennoch sollten Entscheider auf EU-Ebene und in den Mitgliedstaaten folgende Änderungen in Erwägung 
ziehen: Die EU-Kommission sollte, auch wenn die Mitgliedstaaten sich im Zuständigkeitskonflikt durchgesetzt 
haben, in Fällen, die eindeutig gegen die DSGVO verstoßen, gegen diese vorgehen. Währenddessen sollten 
die Datenschutzgesetze in den Mitgliedstaaten in Bezug auf die Datenverarbeitung zu journalistischen Zwe-
cken weiter ausgestaltet werden. Angesichts der oft komplexen Aufgaben und unklar definierten Zuständig-
keiten der Aufsichtsbehörden sollten die Mitgliedstaaten deren Aufgaben und Befugnisse, vor allem aber 
Grenzen präziser formulieren. Außerdem sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass Rechtssicherheit be-
züglich des Geltungsbereichs der Ausnahmen für journalistische Datenverarbeitung besteht. Aufsichtsbehör-
den sollten sich, sofern die nationalen Gesetze sie dazu beauftragen, verstärkt um die Aushandlung verbind-
licher Verhaltensregeln bemühen.  

 
38 Verfassungsgericht der Republik Bulgarien, Beschluss Nr. 8 vom 15. November 2019 über die Verfassungssache Nr. 4 

von 2019, https://constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/865e35ff-b1b2-4a3c-8c50-449a4d887bf1. 
Vier der 12 Verfassungsrichter schlossen sich dem Urteil nicht an und argumentierten in einem Sondervotum für die 
Verfassungskonformität des Kriterienkatalogs. Sie sehen in den Kriterien einen klaren, flexiblen und angemessen An-
satz, der als Bewertungsmaßstab für Entscheidungen sowohl der Datenschutzaufsichtsbehörde als auch für Urteile der 
nationalen Gerichte geeignet sei. 

39 Siehe EuGH, Urteil v. 6. Dezember 2008, Satamedia, C-73/07, EU:C:2008:727 und EuGH, Urteil v. 14. Februar 2019, 
Buivids, C–345/17, EU:C:2019:122. 

40 Siehe EGMR, Urteil v. 27. Juni 2017 (Große Kammer), Satakunnan Markkinapörssi Oy und Satamedia Oy v. Finland, Nr. 
931/13. 

https://constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/865e35ff-b1b2-4a3c-8c50-449a4d887bf1
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